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1 Hintergrund 

1.1 Zur Geschichte und Umsetzung des § 6 EEG 2023 
Bereits im Dezember 2017 wurde in der Wirtschaftsministerkonferenz eine stärkere finanzielle Teilhabe der Kommunen an Wind-
energieprojekten diskutiert und das Thema an den Bundeswirtschaftsminister verwiesen. Die damaligen Regierungsfraktionen von 
CDU, CSU und SPD hatten dann in ihrem Koalitionsvertrag vom März 2018 vereinbart, „durch eine bundeseinheitliche Regelung beim 
weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien die Standortgemeinden stärker an der Wertschöpfung von EE-Anlagen [zu] beteiligen und 
die Möglichkeiten einer Projektbeteiligung von Bürgerinnen und Bürgern [zu] verbessern“. Damit wurde eine seit langer Zeit von der 
kommunalen Seite erhobene Forderung aufgenommen. Auch die Windenergiebranche stand dem Vorhaben aufgeschlossen gegen-
über und formulierte eigene Vorschläge.1 Dabei wurde eine verpflichtende Ertragsabgabe gefordert. Zweck war dabei einerseits, die 
Akzeptanz vor Ort zu stärken, indem die Gemeinden zuverlässig Einnahmen erwarten können. Andererseits sollte der Verdacht der 
Vorteilsnahme vermieden werden, der mit einer optionalen Schenkung im Raum steht.2  

Auf Grundlage der Ergebnisse des BMWi-Forschungsprojekts FinBEE3 wurde nach mehrjährigen Diskussionen zu zahlreichen Vor-
schlägen4 vom BMWi im Mai 2020 erstmalig ein Vorschlag5 für eine verbindliche Regelung zur Verbesserung der kommunalen Teil-
habe formuliert. Der Vorschlag war Basis für die Formulierung des § 36k im Referentenentwurf zur Änderung des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes.6 Die anderen zuvor diskutierten Regelungen wurden hingegen wegen fehlender Unterstützung und/oder rechtlicher 
Bedenken nicht weiterverfolgt. Die Regelung aus dem Referentenentwurf7 wurde allerdings in der Ressortabstimmung noch einmal 
erheblich umgestaltet. Maßgeblich hierfür waren wohl rechtliche Bedenken gegen eine verpflichtende Ausgestaltung der Zahlung. So 
wurde die Formulierung in § 36k Erneuerbare-Energien-Gesetz 2021 (im Folgenden: „EEG 2021 a.F.“ 8 dahingehend geändert, dass 
die verbindliche Zahlungspflicht in eine freiwillige Zahlung abgeschwächt wurde. Zudem wurde den Betreibern die Möglichkeit eröff-
net, die ihnen entstehenden Kosten für die kommunale Teilhabe – also die Zahlungen an die Gemeinden – vom Netzbetreiber erstat-
tet zu bekommen. Vor der Verabschiedung im Bundestag wurde die Regelung noch um die Konkretisierung der Betroffenheit der Ge-
meinden im Umkreis von 2.500 m ergänzt. Außerdem wurde eine klarstellende Regelung zum Ausschluss der Strafbarkeit nach den 
§§ 331 bis 334 Strafgesetzbuch (StGB)9 aufgenommen. 

Das EEG 2021 wurde mit Gesetz vom 16. Juli 2021 geändert (im Folgenden: „EEG 2021“), dabei wurde auch § 36k EEG 2021 a.F. 
gestrichen und die Regelungen zur kommunalen Teilhabe mit Blick auf Windenergieanlagen in § 6 Abs. 1 Nr. 1 EEG 202110 verankert. 
Zudem wurden auch inhaltliche Änderungen vorgenommen. U.a. wurde der Anwendungsbereich der Norm für Windenergieanlagen 
auf Anlagen in der EEG-Förderung beschränkt und für gemeindefreie Gebiete die entsprechenden Landkreise als betroffen eingestuft.  

Mit Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Juli 2022,11 der am 1. Januar 2023 in Kraft trat, wurde § 6 EEG erneut geändert (im Folgenden: 
„EEG 2023“). Wichtigste Änderung dürfte dabei sein, dass § 6 EEG 2023 auch für Bestandsanlagen angewendet werden kann. Außer-
dem können nunmehr auch Anlagen eine Zuwendung an die Gemeinde leisten, für deren Strom keine finanzielle Förderung nach dem 
EEG in Anspruch genommen wird. Der Anwendungsbereich des § 6 EEG 2023 wurde damit gegenüber dem EEG 2021 deutlich erwei-
tert. Allerdings kann der Anlagenbetreiber eine Erstattung vom Netzbetreiber nur verlangen, wenn er eine finanzielle Förderung nach 
dem EEG oder einer auf Grund des EEG erlassenen Rechtsverordnung in Anspruch genommen hat. In den anderen Fällen muss der 
Anlagenbetreiber die an die Gemeinde gezahlten Zuwendungen also selbst übernehmen. Eine weitere Änderung betraf die Pflicht der 
Anlagenbetreiber, allen betroffenen Gemeinden ein Angebot zu Zahlungen nach § 6 EEG 2023 zu machen, sofern zumindest einer 
Gemeinde ein Angebot gemacht wird.12 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
1  So z.B. BWE (2019): Stärkere Beteiligung der Standortkommunen und der Bürger: Vorschlag einer gesetzlichen Regelung im EEG 2017 zur Stärkung der regionalen wirtschaftli-

chen Effekte von WEA (RegWirG). 
2  So z.B. BDEW (2020): Stellungnahme zum Entwurf für ein Gesetz zur Änderung des EEG vom 23.09.2020. 
3  Finanzielle Beteiligung von betroffenen Kommunen bei Planung, Bau und Betrieb von erneuerbaren Energieanlagen (FinBEE), dazu: IÖW, IKEM, BBH und BBHC (2020): Finanzi-

elle Beteiligung von betroffenen Kommunen bei Planung, Bau und Betrieb von erneuerbaren Energieanlagen.  
4  FA Wind (2020): Stärkung der kommunalen Teilhabe an der Wertschöpfung durch Windenergieanlagen, Übersicht zu aktuellen Ansätzen. 
5  BMWi (2020): Eckpunktepapier Finanzielle Beteiligung von Kommunen und Bürgern am Betrieb von Windenergieanlagen. 
6  BMWi (2020): Referentenentwurf, 14.09.2020. 
7  Diese sah eine Verknüpfung von Kommunaler Teilhabe und Bürgerstromtarifen vor. BMWi (2020): Referentenentwurf, 14.09.2020. 
8  Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien v. 21.07.2014 (BGBl. I S. 1066), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21.12.2020 (BGBl. I S. 3138) geändert worden ist. 
9  Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3322), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes v. 30.03.2021 (BGBl. I S. 441) geän-

dert worden ist. 
10  Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien v. 21.07.2014 (BGBl. I S. 1066), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 3026) geändert worden ist. 
11  Gesetz zu Sofortmaßnahmen für einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien und weiteren Maßnahmen im Stromsektor vom 20.07.2022 (BGBl. 2022 Teil I Nr. 28, 

S. 1237). 
12  Vgl. dazu auch Gesetzesbegründung, BT-Drs. 20/1630, S. 174 f. 

https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/pressemitteilungen/2018/20190130_-_RegWirG_final.pdf
https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/pressemitteilungen/2018/20190130_-_RegWirG_final.pdf
https://www.bdew.de/service/stellungnahmen/stellungnahme-zum-entwurf-fuer-ein-gesetz-zur-aenderung-des-eeg-vom-23092020/https:/www.bdew.de/service/stellungnahmen/stellungnahme-zum-entwurf-fuer-ein-gesetz-zur-aenderung-des-eeg-vom-23092020/
https://www.die-bbh-gruppe.de/fileadmin/user_upload/Aktuelles/Studien/BBH_BBHC_FinBEE_Bericht_WEA.pdf
https://www.die-bbh-gruppe.de/fileadmin/user_upload/Aktuelles/Studien/BBH_BBHC_FinBEE_Bericht_WEA.pdf
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Newsmeldungen/FA_Wind_UEbersicht_zu_Ansaetzen_zur_Staerkung_der_kommunalen_Teilhabe_in_der_aktuellen_Diskussion_2020-05-14.pdf
https://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Downloads/eckpunktepapier-finanzielle-beteiligung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/Gesetz/referentenentwurf-aenderung-eeg-und-weiterer-energierechtlicher-vorschriften.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/Gesetz/referentenentwurf-aenderung-eeg-und-weiterer-energierechtlicher-vorschriften.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.gesetze-im-internet.de/eeg_2014/EEG_2021.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/StGB.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/eeg_2014/EEG_2021.pdf
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id=%27bgbl122s1237.pdf%27%5d#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl122s1237.pdf%27%5D__1668414970789
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id=%27bgbl122s1237.pdf%27%5d#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl122s1237.pdf%27%5D__1668414970789
https://dserver.bundestag.de/btd/20/016/2001630.pdf
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Im Mai 2024 wurde im Zuge des Solarpaket I13 eine kleine Änderung an § 6 EEG 2023 gemacht. § 6 Abs. 4 Satz 1 EEG 2023 wurde 
dahingehend ergänzt, dass eine Vereinbarung über Zuwendungen nach § 6 Abs. 1 EEG 2023 auch in elektronischer Form geschlossen 
werden kann. 

Im Rahmen der praktischen Umsetzung des § 6 EEG 2023 traten in der Folgezeit einige Auslegungsfragen auf. Einige dieser Fragen 
adressierte die Clearingstelle EEG | KWKG im Juli 2024 mit einer Auslegungshilfe zur Anwendung von § 6 EEG 2023.14 

Im Frühjahr 2024 führte die Fachagentur Wind- und Solar (im Folgenden: „FA Wind und Solar“) eine bundesweit repräsentative Kom-
munalbefragung zur Umsetzung von § 6 EEG 202315 durch. Für die Untersuchung wurden im ersten Quartal 2024 bundesweit 1.655 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister von forsa befragt. Die Ergebnisse zeigen: Die neuen Regelungen sind grundsätzlich geeignet, 
die Akzeptanz für Windenergieprojekte vor Ort zu erhöhen. Die Anwendung von § 6 EEG 2023 kann die Umsetzung von Windenergie-
projekten beschleunigen. Von der finanziellen Teilhabe profitieren damit nicht nur Kommunen, sondern auch Projektentwickler und 
die Energiewende insgesamt. Die Umsetzung der noch recht jungen Regelung ist durchaus in der Praxis angekommen. Gleichzeitig 
kann sie zukünftig noch verstärkt angewendet werden. 

1.2 Arbeitskreis zur Entwicklung eines Mustervertrags für § 6 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2023 
Zur Entwicklung des Mustervertrags zur Umsetzung des § 36k EEG 2021 a.F. gründete die FA Wind und Solar einen Arbeitskreis aus 
den drei kommunalen Spitzenverbänden (DStGB, DLT und DST) sowie Verbänden der Energiewirtschaft (VKU, BDEW, BWE und WVW) 
(im Folgenden: „Arbeitskreis“).16 Gemeinsam mit dem Arbeitskreis und unter rechtlicher Beratung von Becker Büttner Held Rechts-
anwälte PartGmbB wurde der vorliegende Mustervertrag entwickelt. Zu Fragen der praktischen Umsetzbarkeit wurden darüber hin-
aus unterschiedliche Praxisakteure aus Kommunen und Windenergiewirtschaft konsultiert. Die FA Wind und Solar ist Herausgeberin 
des Mustervertrags, jedoch wird dieser von den im Arbeitskreis vertretenen Verbänden der Kommunen und der Energiewirtschaft 
empfohlen. Neben rechtlichen Aspekten und Fragen der Umsetzbarkeit stand dabei immer der Normzweck des § 36k EEG 2021 a.F. 
(bzw. jetzt § 6 EEG 2023) im Mittelpunkt: Die finanzielle Beteiligung der Gemeinden soll dazu beitragen, die Akzeptanz der Windener-
gieanlagen vor Ort wirkungsvoll zu verbessern. Aufgrund der Novelle des EEG 2021 vom 16. Juli 2021 wurden Änderungen am Mus-
tervertrag sowie am Beiblatt erforderlich, die ebenfalls gemeinsam mit dem Arbeitskreis und Becker Büttner Held Rechtsanwälte 
PartGmbB umgesetzt wurden. Auch die notwendigen Aktualisierungen am Vertragsmuster aufgrund der Novellierung zum EEG 2023 
wurden in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis und Becker Büttner Held Rechtsanwälte PartGmbB durchgeführt. 

1.3 Eine Frage der Kommunikation – Akzeptanz vor Ort und die Umsetzung des § 6 Abs. 1 
Nr. 1 EEG 2023 

Zweck der Regelung des § 6 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2023 ist es, die Akzeptanz von Windenergieprojekten vor Ort zu erhöhen – so der Aus-
schuss für Wirtschaft und Energie des Deutschen Bundestages zu der Vorgängerregelung in seiner Beschlussempfehlung.17 Eine 
zentrale Herausforderung ist hier der Zeitfaktor: Die Zahlung soll vor Ort wirksam sein und die Akzeptanz in der Bevölkerung erhöhen, 
bevor sie tatsächlich geleistet wird. Dazu muss sie frühzeitig positiv wahrgenommen werden. Dies ist wiederum eine Frage der Kom-
munikation. Dabei ist neben dem „Was“ – den zu erwartenden Zahlungen – insbesondere auch das „Wie“ entscheidend: Der Zeit-
punkt und die Art und Weise, wie das Zahlungsangebot kommuniziert wird. Um das Angebot und den damit verbundenen Vertrag 
gutzuheißen, müssen die Menschen vor Ort dem Vertrag vertrauen und ihn positiv bewerten. Da das nicht selbstverständlich ist, soll-
ten die während der Betriebsdauer zu erwartenden Zahlungen möglichst frühzeitig in einer angemessenen Art und Weise verbindlich 
angeboten und langfristig, in realistischer Höhe, in Aussicht gestellt werden. 

Mit Blick auf etwaige Strafbarkeitsrisiken nach §§ 331 ff. StGB muss ausgeschlossen werden, dass der Anlagenbetreiber von der Ge-
meinde eine wie auch immer geartete Gegenleistung erhält. Zwar heißt es in § 6 Abs. 4 Satz 3 EEG 2023, dass die Vereinbarungen 
nicht als Vorteil im Sinn der §§ 331 bis 334 StGB gelten. Jedoch ist diese Regelung rein deklaratorisch, da es nach § 6 EEG 2023 oh-
nehin keine Gegenleistung der Gemeinde geben darf und ohne Gegenleistung kein Anhaltspunkt für eine Strafbarkeit besteht. Umso 
wichtiger ist es also, die Grenzen des § 6 EEG 2023 strikt einzuhalten. Im Hinblick auf den Zeitpunkt des Angebots ist deshalb zu 
beachten, dass insbesondere für den Fall, dass noch eine planerische Entscheidung der Gemeinde etwa in Form eines 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
13  Gesetz zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und weiterer energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften zur Steigerung des Ausbaus photovoltaischer Energieerzeu-

gung vom 8.5.2024 (BGBl. 2024 Teil I Nr. 151). Siehe darin Art. 1.  
14  Clearingstelle EEG | KWKG (2024), Auslegungshilfe des Runden Tisches zur Anwendung von § 6 EEG 20231 – Finanzielle Beteiligung der Kommunen am Ausbau von Wind- und 

Freiflächenanlagen. 
15  FA Wind und Solar (2024): §6 EEG 2023 in der Umsetzung Eine repräsentative Kommunalbefragung zur finanziellen Teilhabe von Kommunen an Windenergieanlagen. 
16  Dazu: FA Wind (2021): Newsmeldung zu Arbeitskreis Mustervertrag zu § 36k EEG 2021 a.F. 
17  Vgl. BT-Drs. 19/25326, S. 17; so auch Gesetzesbegründung, BT-Drs. 19/23482, S. 109. 

https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2024/151/VO.html
https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2024/151/VO.html
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/sites/default/files/2024-07/Auslegungshilfe.pdf
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/sites/default/files/2024-07/Auslegungshilfe.pdf
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/Beteiligung/FA_Wind_Solar_Kommunalbefragung_Paragraph_6_eeg.pdf
https://www.fachagentur-windenergie.de/aktuelles/detail/arbeitskreis-mustervertrag-zu-36k-eeg-2021/
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/253/1925326.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/234/1923482.pdf
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Flächennutzungsplans aussteht, sehr sorgfältig darauf zu achten ist, dass die Zahlung nicht als Gegenleistung für die planerische 
Entscheidung betrachtet wird.18  

Wichtige Hinweise und Leitsätze zur Kommunikation von Angeboten im Zusammenhang mit § 6 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2023 wurden von 
der FA Wind und Solar im Übrigen im Dokument „Gute Kommunikation zur Umsetzung der finanziellen Teilhabe von Kommunen an 
neuen Windenergieanlagen nach § 6 EEG 2023“ zusammengefasst. Dieses ist hier zu finden. 

1.4 Mustervertrag und Selbstverpflichtungserklärung 
Der entwickelte Mustervertrag für Neuanlagen soll in einer Projektphase zum Einsatz kommen, in dem sich der Standort der Wind-
energieanlage bzw. die Standorte der Windenergieanlagen schon hinreichend konkretisiert hat bzw. haben. Da dies in einem frühen 
Stadium der Flächensicherung noch nicht der Fall ist und der Gemeinde u. U. bereits in dieser Phase eine Zahlung nach § 6 Abs. 1 Nr. 
1 EEG 2023 in Aussicht gestellt werden sollte, bietet es sich an, seitens des Projektierers eine Erklärung diesbezüglich gegenüber der 
Gemeinde abzugeben. Darin verpflichtet sich der Projektentwickler, der Gemeinde ein verbindliches Angebot zum Abschluss des 
entwickelten Mustervertrags zu unterbreiten, sobald dies sinnvoll möglich ist, z. B. wenn der Standort der Windenergieanlage bzw. 
die Standorte der Windenergieanlagen hinreichend konkretisiert werden kann bzw. können. Ein Muster für eine solche Selbstver-
pflichtungserklärung wird ebenfalls durch die FA Wind und Solar bereitgestellt. Diese ist auch auf der Website des Mustervertrags 
hier zu finden.19 Sie ist auch mit dem vorliegenden Mustervertrag abgestimmt. 

Mit Blick auf etwaige Strafbarkeitsrisiken ist auch bei der Selbstverpflichtungserklärung darauf zu achten, dass diese nicht als Gegen-
leistung für eine Leistung der Gemeinde angesehen werden darf. Auch einseitige Zusagen oder Versprechungen können nämlich eine 
Strafbarkeit nach §§ 331 bis 334 StGB begründen, wenn ein Zusammenhang mit einer Gegenleistung der Gemeinde im Raum steht.  

Mit der Selbstverpflichtungserklärung verpflichtet sich der Projektierer, im Fall der Errichtung einer Windenergieanlage der Gemeinde 
bei entsprechender Betroffenheit den Abschluss eines Vertrags nach § 6 EEG 2023 anzubieten. Der Gemeinde erwächst hieraus aber 
kein Anspruch darauf, dass der Projektierer die Windenergieanlage auch tatsächlich errichtet. Nur wenn die Windenergieanlage er-
richtet wird, kann die Gemeinde verlangen, dass ihr ein entsprechender Vertrag angeboten wird. Umgekehrt ist die Gemeinde in kei-
ner Konstellation verpflichtet, sich auf einen angebotenen Vertrag einzulassen, da es sich bei der Selbstverpflichtungserklärung um 
eine einseitige Erklärung des Projektierers handelt. 

Anders ist die die Situation aus Sicht des Arbeitskreises im Übrigen dann zu bewerten, wenn der Projektierer aufgrund einer ver-
pflichtenden Landesregelung ohnehin verpflichtet ist, mindestens 0,2 ct/kWh an die betroffenen Gemeinden zu leisten. In diesen 
Ländern weiß die Gemeinde auch ohne ein explizites Angebot, dass sie eine entsprechende Zahlung erwarten kann. Dann spricht aus 
Sicht des Arbeitskreises auch nichts dagegen, die genaue Abwicklung der Zahlung schon vor etwaigen planerischen Entscheidungen 
zu regeln. 

  

_____________________________________________________________________________________________________________ 
18  Siehe dazu auch sogleich unter 1.4. 
19 https://www.fachagentur-windenergie.de/themen/akzeptanz/mustervertrag/ 
 

https://www.fachagentur-wind-solar.de/fileadmin/Veroeffentlichungen/Wind/Mustervertrag/neue_Fassung_Januar_2025/Gute_Kommunikation_zur_Umsetzung_der_finanziellen_Teilhabe_von_Kommunen_an_neuen_Windenergieanlagen_nach___6_EEG_2023.pdf
https://www.fachagentur-windenergie.de/themen/akzeptanz/mustervertrag/
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2 Allgemeine Vorbemerkungen 

2.1 Vertrag für Windenergieanlage bzw. Windpark 
Das Vertragsmuster ist vorliegend in unterschiedlichen Varianten konzipiert.20 Für 

• eine einzelne Windenergieanlage (als Neuanlage oder als Bestandsanlage) oder 
• für mehrere Windenergieanlagen (hier genannt Windpark, als Neuanlagen oder als Bestandsanlage) 

eines Betreibers. Der Verwender bzw. die Verwenderin des Mustervertrags muss sich entscheiden, welches Vertragskonstrukt für das 
betreffende Windenergieprojekt am besten handhabbar erscheint. 

Für das Konzept, den Vertrag pro Windenergieanlage abzuschließen, spricht der Wortlaut des § 6 Abs. 1 EEG 2023 („ihre Anlage“). 
Zudem können die nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2023 an die Gemeinde bzw. an den Landkreis entrichteten Beträge aufgrund der unter-
schiedlichen Standorte der Windenergieanlagen voneinander abweichen und es können sich ggf. auch sonstige Besonderheiten für 
einzelne Windenergieanlagen ergeben (z. B. unterschiedliche Inbetriebnahmezeitpunkte oder Stilllegungen). Im Falle der Übertra-
gung einer einzelnen Windenergieanlage an einen neuen Betreiber hat der auf eine Windenergieanlage bezogene Vertrag den Vorteil, 
dass nur der Vertrag für diese Windenergieanlage auf den neuen Betreiber übertragen werden muss. Dafür, den Vertrag für mehrere 
Windenergieanlagen – also einen Windpark – zu schließen, kann der Abwicklungsaufwand für die Beteiligten sprechen. Denn dieser 
verringert sich, wenn nur ein Vertrag geschlossen werden muss. 

2.2 Vertrag für Neuanlagen und für Bestandsanlagen 
Aus Gründen der einfacheren Handhabung wurden sowohl Musterverträge für Neuanlagen als auch Musterverträge für Bestandsanla-
gen entwickelt.  

Grundmuster ist der Vertrag für Neuanlagen. Neuanlagen sind Anlagen, die  

• einen Zuschlag in einer Ausschreibung mit Gebotstermin nach dem 31. Dezember 2022 erhalten haben oder  
• nach dem 31. Dezember 2022 im Sinne des § 3 Nr. 30 EEG 2023 in Betrieb gehen oder 
• nach dem 31. Dezember 2022 als Pilotwindenergieanlage an Land im Sinn des § 3 Nr. 37 lit. b EEG 2023 durch das Bundesminis-

terium für Wirtschaft und Klimaschutz festgestellt werden. 

Der Vertrag für Neuanlagen geht sowohl sprachlich als auch in Bezug auf die vertraglichen Regelungen grundsätzlich davon aus, dass 
die Windenergieanlagen noch in Planung sind und noch nicht in Betrieb gegangen sind.  

Daneben gibt es einen Mustervertrag für Bestandsanlagen. Als Bestandsanlagen gelten nach der Übergangsregelung im EEG solche 
Anlagen, die  

• einen Zuschlag in einer Ausschreibung mit Gebotstermin vor dem 1. Januar 2021 erhalten haben oder  
• vor dem 1. Januar 2021 im Sinne des § 3 Nr. 30 EEG 2023 in Betrieb genommen wurden oder 
• vor dem 1. Januar 2021 als Pilotwindenergieanlage an Land im Sinne des § 3 Nr. 37 lit. b EEG 2023 durch das Bundesministerium 

für Wirtschaft und Klimaschutz festgestellt wurden. 

Es ist inzwischen allgemein anerkannt, dass die Voraussetzungen des § 100 Abs. 2 Satz 2 EEG 2023 nicht kumulativ erfüllt sein müs-
sen, sondern es sich um drei Varianten handelt (Inbetriebnahme, Gebotstermin oder Feststellung).21 Demgemäß sind auch alle vor 
dem 1. Januar 2021 in Betrieb gegangenen Bestandsanlagen erfasst, die keinen Zuschlag haben bzw. nicht über das Ausschrei-
bungssystem gefördert werden. Für alle Anlagen, die über das Ausschreibungssystem gefördert werden, ist hingegen der Zeitpunkt 
des Gebotstermins ausschlaggebend. Gleiches gilt für den Zeitpunkt der Feststellung der Pilotwindeigenschaft. 

Grundsätzlich gelten für Bestandsanlagen dieselben gesetzlichen Rahmenbedingungen wie für Neuanlagen (siehe § 100 Abs. 2 EEG 
2023). Es wurde jedoch ein besonderer Vertrag für Bestandsanlagen entwickelt, weil Bestandsanlagen bereits in Betrieb genommen 
wurden und daher die vertraglichen Regelungen des Vertrags für Neuanlagen sowie die sprachlichen Formulierungen darin nicht pas-
sen. Diese beziehen sich nämlich darauf, dass die Anlagen erst zukünftig in Betrieb gehen und die Parameter der Anlagen noch nicht 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
20  Dieses Beiblatt enthält Erläuterungen zum Mustervertrag zur finanziellen Beteiligung von Kommunen an Windenergieanlagen gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2023 sowie Hinter-

gründe zum Vertrag und der zugrunde liegenden gesetzlichen Regelung in § 6 EEG 2023. Das Beiblatt benennt lediglich Gemeinden als Vertragspartner. Dies steht jedoch syno-
nym auch für Landkreise, wenn sie nach § 6 Abs. 2 Satz 5 EEG 2023 betroffen sind. 

21  Siehe hierzu auch Clearingstelle EEG | KWKG (2024), Auslegungshilfe des Runden Tisches zur Anwendung von § 6 EEG 20231 – Finanzielle Beteiligung der Kommunen am Aus-
bau von Wind- und Freiflächenanlagen, S. 4 f. 

https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/sites/default/files/2024-07/Auslegungshilfe.pdf
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/sites/default/files/2024-07/Auslegungshilfe.pdf
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feststehen. Der Vertrag für Bestandsanlagen sollte deshalb für alle Anlagen angewendet werden, die bereits in Betrieb gegangen 
sind.  

Darüber hinaus gibt es Windenergieanlagen, die bereits dem Anwendungsbereich der alten Regelung des § 6 EEG 2021 unterfielen. 
Dies betrifft Windenergieanlagen, die 

• einen Zuschlag für eine EEG-Förderung in einem Gebotstermin nach dem 31. Dezember 2020 und vor dem 1. Januar 2023 erhal-
ten haben oder 

• nach dem 31. Dezember 2020 und vor dem 1. Januar 2023 im Sinne des § 3 Nr. 30 EEG in Betrieb gegangen oder  
• nach dem 31. Dezember 2020 und vor dem 1. Januar 2023 als Pilotwindenergieanlage an Land im Sinn des § 3 Nr. 37 lit. b EEG 

2023 durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz festgestellt worden sind. 

Für diese „alten Neuanlagen“ gelten grundsätzlich die gleichen gesetzlichen und vertraglichen Rahmenbedingungen wie für Anlagen, 
die ab dem 1. Januar 2023 einen Zuschlag erhalten, in Betrieb gehen oder als Pilotwindenergieanlage festgestellt werden. Der ein-
zige Unterschied besteht darin, dass „alte Neuanlagen“ bereits ab 750 kW (und nicht erst ab 1.000 kW) erfasst sind. Daher ist für 
diese „alten Neuanlagen“ eine Alternative in der Präambel des Vertragsmusters für Neuanlagen vorgesehen. Diese alternative For-
mulierung sollte dann bei solchen Anlagen gewählt werden, wenn sie noch nicht in Betrieb genommen wurden. Sollten „alte Neuan-
lagen“ jedoch schon in Betrieb sein, dann ist ein Mustervertrag für Bestandsanlagen zu wählen und die Anweisungen in Fußnote 2 
des Vertragsmusters zu befolgen. 

2.3 Vertragspartner 

2.3.1 Vertragspartner Betreiber 
Der Vertragspartner der Gemeinde wird als Betreiber bezeichnet. Grund ist, dass die Windenergieanlage(n) von dem Vertragspartner 
tatsächlich betrieben werden muss bzw. müssen, um letztlich eine Zahlungspflicht auslösen zu können.22 Allerdings wird der Ver-
tragsschluss bei Neuanlagen in aller Regel bereits vor der Inbetriebnahme und vielfach bereits vor der Genehmigungserteilung für die 
Windenergieanlage(n) erfolgen – auch nach dem Willen des Gesetzgebers (siehe dazu unten 2.4 Zeitpunkt des Vertragsschlusses). 
Bei einem Vertragsschluss während der Projektentwicklung ist der Vorhabenträger ggf. nicht mit dem späteren Betreiber der Wind-
energieanlage identisch. Sollte der vertragsschließende Projektentwickler vom späteren Betreiber abweichen, ist der Mustervertrag 
so konzipiert, dass er auf den späteren Betreiber übertragen werden muss. Hierfür sind die entsprechenden Regelungen in der Klau-
sel zur Rechtsnachfolge23 zu beachten. Entsprechendes gilt für Bestandsanlagen, auch wenn diese bereits betrieben werden. Denn 
auch hier ist ein Betreiberwechsel nicht ausgeschlossen. 

2.3.2 Vertrag für eine Gemeinde 
Die unterschiedlichen Vertragsmuster der FA Wind und Solar sind so konzipiert, dass sie jeweils mit einer betroffenen Gemeinde als 
Vertragspartnerin geschlossen werden. Sofern mehrere Gemeinden betroffen sind, wäre es auch denkbar, den Vertrag mit allen be-
troffenen Gemeinden zu schließen. In diesem Falle würde der Vertrag also von mehr als zwei Parteien geschlossen.  

Dem Arbeitskreis erschien es jedoch zweckmäßiger, den Vertrag pro Gemeinde zu schließen, um der einzelnen Gemeinde individuel-
len Handlungsspielraum einzuräumen. Bei Änderungswünschen einer Gemeinde muss der Vertrag dann nicht gleich für alle Gemein-
den angepasst werden (bspw. im Hinblick auf einzelne Inhalte des Vertrags oder Beginn und Beendigung des Vertrags). 

In § 6 Abs. 2 Satz 3 EEG 2023 wird bestimmt, wie mit sog. gemeindefreien Gebieten – also Gebieten, die keiner Gemeinde zugehörig 
sind – umzugehen ist, wenn diese sich im Umkreis von 2.500 m um die Turmmitte der Windenergieanlage befinden: In diesem Fall 
gilt der für diese Gebiete nach Landesrecht jeweils zuständige Landkreis als betroffen. 24 Damit wäre der Vertragspartner des Betrei-
bers der Landkreis. Um auch diese Möglichkeit abzudecken, wurden eigene Musterverträge für Landkreise als Vertragspartner er-
stellt.  

Die Frage, was eine Gemeinde ist und ob z. B. auch Samtgemeinden bzw. Ortsteile Gemeinden sind, ist nach dem jeweiligen Landes-
recht (Gemeindeordnung bzw. Kommunalverfassung) zu bewerten. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
22  Vgl. § 6 Abs. 2 Satz 1 EEG 2023: „für die tatsächlich eingespeiste Strommenge und für die fiktive Strommenge“. 
23  Siehe § 8 des Mustervertrags. 
24  Der Gesetzgeber scheint davon auszugehen, dass der Landkreis nicht als betroffene Gemeinde gilt, sondern in diesem Fall als betroffener Landkreis einzustufen ist (vgl. Geset-

zesbegründung, BT-Drs. 19/31009, S. 30 („Interessen der betroffenen Landkreise“). 
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2.4 Einbezogene Windenergieanlagen 

2.4.1 Leistung der Anlage  
Aus dem Wortlaut des § 6 Abs. 2 Satz 1 EEG 2023 ergibt sich, dass diese Vorschrift – und damit auch der Mustervertrag – nur für 
Windenergieanlagen an Land mit einer installierten Leistung von mehr als 1.000 kW gilt. Dies betrifft nicht nur Neuanlagen, sondern 
auch Bestandsanlagen.25 Eine Leistungsgrenze von 750 kW, die nach § 6 EEG 2021 in der bis zum 31. Dezember 2022 geltenden 
Fassung grundsätzlich galt, gilt lediglich für die Windenergieanlagen weiter,  

• die einen Zuschlag in einer Ausschreibung mit Gebotstermin nach dem 31. Dezember 2020 und vor dem 1. Januar 2023 erhalten 
haben oder – wenn die Windenergieanlage keinen Zuschlag erhalten hat –  

• entweder nach dem 31. Dezember 2020 und vor dem 1. Januar 2023 im Sinne des § 3 Nr. 30 EEG 2023 in Betrieb gegangen ist26 
oder nach dem 31. Dezember 2020 und vor dem 1. Januar 2023 als Pilotwindenergieanlage an Land27 im Sinn des § 3 Nr. 37 lit. b 
EEG 2023 durch das BMWK festgestellt worden sind.28 

Nach Ansicht des Arbeitskreises sind die Übergangsregelungen in § 100 Abs. 1 und Abs. 2 EEG 2023 dahingehend zu verstehen, dass 
bei den Anlagen, deren anzulegender Wert im Wege einer Ausschreibung ermittelt wurden (Ausschreibungsanlagen), der Zeitpunkt 
des entsprechenden Gebotstermins entscheidend ist, und nicht – so könnten die Übergangsregelungen ggf. auch verstanden werden 
– der Zeitpunkt der Inbetriebnahme. Insoweit sind die Regelungen zu den Ausschreibungsanlagen also spezieller gegenüber den 
Vorschriften zu den Anlagen außerhalb der Ausschreibung. Diese Sichtweise wird durch den Gesetzgeber zum EEG 2021 bestätigt.29 

In der Regel müssen die Anlagen aufgrund der vorgegebenen Größe ein Ausschreibungsverfahren nach dem EEG 2023 vor der Bun-
desnetzagentur durchlaufen haben.30 Dies gilt jedoch nicht für Pilotwindenergieanlagen31, Windenergieanlagen an Land von Bürger-
energiegesellschaften mit einer installierten Leistung bis einschließlich 18 MW32 nach Maßgabe des § 22b EEG 202333 und be-
stimmte Bestandsanlagen.34 

Auch Windenergieanlagen an Land in sog. Anlagenkombinationen, die aufgrund einer Ausschreibung nach der Innovationsausschrei-
bungsverordnung (im Folgenden: „InnAusV“)35 gefördert werden, fallen in den Anwendungsbereich von § 6 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2023: In 
der InnAusV können Kombinationen aus Anlagen unterschiedlicher Energieträger oder Speicher36 Zuschläge erhalten. Sofern eine 
solche Anlagenkombination auch Windenergieanlagen an Land enthält, ist § 6 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2023 mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass die gesamte in der Anlagenkombination erzeugte und eingespeiste Strommenge Grundlage für die Ermittlung der Zuwendungen 
sein darf. 37 Da es in § 6 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2023 jedoch die Einschränkung bezüglich der Anlagengröße gibt und sich die Anwendung 
des § 6 EEG 2023 nur auf die zugrunde zu legende Strommenge bezieht, dürfen auch nur Windenergieanlagen mit einer installierten 
Leistung größer als 1.000 kW als Teil einer Anlagenkombination in den Anwendungsbereich des § 6 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2023 fallen und 
damit auch Gegenstand des Mustervertrags sein. Der Mustervertrag müsste jedoch modifiziert werden, wenn Windenergieanlagen in 
einer Anlagenkombination einbezogen werden. 

2.4.2 Anspruch auf finanzielle Förderung und Erstattung 
Während der Anwendungsbereich nach § 6 EEG 2021 auf Anlagen beschränkt war, „für die eine finanzielle Förderung nach diesem 
Gesetz oder einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung in Anspruch genommen wird“, ist diese Beschränkung in § 
6 EEG 2023 weggefallen. Demgemäß können seit dem 1. Januar 2023 auch Zuwendungen nach § 6 EEG 2023 geleistet werden, 
wenn keine finanzielle Förderung in Anspruch genommen wird, wie z. B. bei der Stromvermarktung über Power-Purchase-Agree-
ments (im Folgenden: „PPA“).38 Durch das Streichen der ursprünglichen Regelung sollten auch bestehende Rechtsunsicherheiten 
beseitigt werden.39 Insbesondere war zuvor unsicher, ob § 6 EEG 2021 anwendbar ist, wenn der Anspruch auf finanzielle Förderung 
grundsätzlich besteht, im Einzelfall aber wegen einer Reduzierung des anzulegenden Werts, beispielsweise aufgrund negativer 
Strompreise nach § 51 EEG 2021 oder Sanktionen nach § 52 Abs. 1 EEG 2021 entfiel bzw. reduziert wurde. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
25  Siehe hierzu die Ausführungen unter 1.1. 
26  Inbetriebnahme i.S.d. § 3 Nr. 30 EEG 2023 
27  Pilotwindenergieanlage im Sinn des § 3 Nr. 37 lit. b EEG 2023. 
28  Dies ergibt sich aus § 100 Abs. 2 Satz 2 EEG 2023, wonach die „Aufrechterhaltung“ der „750-kW-Grenze“ für diese Anlagen angeordnet wird. 
29  Vgl. Gesetzesbegründung, BT-Drs. 19/31009, S. 30. 
30  Vgl. § 22 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 EEG 2023. 
31  Vgl. § 22 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 EEG 2023. 
32  Bei der Ermittlung der Größe ist § 24 Abs. 1 und 2 EEG 2023 zu beachten. 
33  Vgl. § 22 Abs. Satz 2 2 Nr. 3 EEG 2023. 
34  Vgl. § 100 Abs. 1 EEG 2023 und die Übergangsregelungen zu den „alten“ Fassungen des EEG, die zum Teil kein Ausschreibungserfordernis für Windenergieanlagen vorsahen. 
35  Innovationsausschreibungsverordnung v. 20.1.2020 (BGBl. I S. 106), die zuletzt durch Art. 16 des Gesetzes v. 20.7.2022 (BGBl. I S. 1237) geändert worden ist. 
36  Anlagenkombination ist definiert in § 2 Nr. 1 InnAusV. 
37  Vgl. § 13 Abs. 6 InnAusV. 
38  Vgl. Gesetzesbegründung BT-Drs. 20/1630, S. 174. 
39  Vgl. Gesetzesbegründung BT-Drs. 20/1630, S. 174. 

https://dserver.bundestag.de/btd/19/310/1931009.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/innausv/BJNR010610020.html
https://dserver.bundestag.de/btd/20/016/2001630.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/016/2001630.pdf
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Auch wenn damit der grundsätzliche Anwendungsbereich des § 6 EEG 2023 erheblich erweitert wurde, wurde der Anspruch auf Er-
stattung der Zahlungen vom Netzbetreiber beschränkt. Nach § 6 Abs. 5 EEG 2023 ist es für die Erstattungsfähigkeit der Zuwendun-
gen entscheidend, dass Betreiber eine finanzielle Förderung „in Anspruch genommen haben“. Nach den Ausführungen in der Geset-
zesbegründung soll es darauf ankommen, „ob es für die konkreten Strommengen einen Zahlungsfluss vom Netzbetreiber an den Anla-
genbetreiber gibt. Existiert ein solcher Zahlungsfluss für eine konkrete Strommenge, kann der Anlagenbetreiber auch die tatsächlich an 
die Kommunen geleistete finanzielle Beteiligung erstattet verlangen. Existiert kein Zahlungsfluss, z. B. weil die Anlage in der sonstigen 
Direktvermarktung ist oder weil die Marktprämie null ist, findet für die jeweils betroffene Strommenge eine Erstattung nicht statt.“ 40 
Daraus folgt, dass auch bei negativen Strompreisen nach § 51 EEG 2023 (negative Strompreise für mind. vier aufeinanderfolgende 
Stunden) keine Erstattung erfolgen kann. 

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang allerdings, dass nach dem Wortlaut des § 6 Abs. 5 EEG 2023 nur Zahlungen für Wind-
energieanlagen erstattet werden, die nach dem EEG 2023 bzw. nach einer Rechtsverordnung auf Basis des EEG 2023 gefördert sind. 
Insoweit erscheint es auf den ersten Blick denkbar, dass eine finanzielle Förderung, die z. B. auf Basis des EEG 2009 in Anspruch 
genommen wird, nicht ausreichend für eine Erstattung gemäß § 6 Abs. 5 EEG 2023 ist. Nach Sinn und Zweck der Vorschrift erscheint 
das aber nicht beabsichtigt. Auch in der Gesetzesbegründung findet sich kein Hinweis auf eine derart enge Auslegung. Vielmehr wird 
dort ganz allgemein auf die „finanzielle Förderung“ der Anlagen verwiesen.41 Auch der Wortlaut muss ein solch enges Verständnis 
nicht nahelegen. Denn in § 100 Abs. 1 EEG 2023 ist der Anknüpfungspunkt für die „alten“ Anspruchsgrundlagen, so dass die „Basis“ 
auch für diese Ansprüche im EEG 2023 gelegt wird. Nach Ansicht des Arbeitskreises sprechen daher die deutlich besseren Argu-
mente dafür, dass auch nach den Vorfassungen des EEG 2023 (z. B. EEG 2021 oder EEG 2017) geförderte Strommengen erstattungs-
fähig sind. 

Darüber hinaus ist derzeit nicht geklärt, ob auch Zuwendungen der Anlagenbetreiberinnen bzw. -betreiber an Gemeinden bzw. Land-
kreise für fiktive Strommengen (vgl. Anlage 2 Nr. 7.2 EEG 2023) erstattungsfähig gem. § 6 Abs. 5 EEG 2023 sind. In diesem Zusam-
menhang stellt sich insbesondere die Frage, inwieweit fiktive Strommengen das Tatbestandsmerkmal „eine[r] finanzielle Förderung 
nach diesem Gesetz oder einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung in Anspruch genommen haben und für die sie 
Zahlungen nach diesem Paragrafen an die Gemeinden bzw. Landkreise geleistet haben“ erfüllen bzw. auf sie anzuwenden ist. Auch 
wenn nach Auffassung des Arbeitskreises aufgrund des Wortlauts des § 6 Abs. 5 EEG 2023 viel dafür spricht, dass auch Zahlungen 
für fiktive Strommengen vom Netzbetreiber erstattet werden können, ist die Rechtsfrage bislang nicht abschließend geklärt. In die-
sem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass der Ausschuss für Klimaschutz und Energie in einer Beschlussempfehlung für einen Ent-
schließungsantrag vorgeschlagen hat, 42 dass „klarzustellen [sei], dass im Rahmen der finanziellen Beteiligung der Kommunen am 
Ausbau gemäß § 6 EEG 2023 fiktive Strommengen unabhängig von der Anlage 2 Nummer 7.2 EEG 2023 die Voraussetzungen für eine 
Erstattung nach § 6 Absatz 5 EEG 2023 erfüllen“. Der Bundestag hat dies mit Beschluss in der Sitzung am 26. April 2024 angenom-
men.43  

Im Hinblick auf die zeitlichen Vorgaben für den Erstattungsanspruch hat die Clearingstelle EEG|KWKG in ihrer Auslegungshilfe um-
fangreiche klarstellende Hinweise gegeben.44 Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass es auf die im Vorjahr geleisteten Zahlun-
gen ankommt. Unerheblich ist folglich, wann die Strommengen, für die die Zahlung erfolgte, eingespeist wurden oder hätten einge-
speist werden können. Die Clearingstelle weist außerdem darauf hin, dass sich aus dem EEG keine Formvorschriften für Anlagenbe-
treiberinnen bzw. -betreiber dahingehen ergeben, wie der Erstattungsanspruch gegenüber dem Netzbetreiber geltend gemacht wer-
den soll. Der Anspruch auf Erstattung setzt jedoch voraus, dass Anlagenbetreiberinnen bzw. -betreiber die anspruchsbegründenden 
Tatsachen (v. a. Höhe der zu erstattenden Zahlungen, Strommengen, Bestätigung der Leistung gegenüber der Gemeinde bzw. dem 
Landkreis) gegenüber dem Netzbetreiber mitteilen. Schließlich führt die Clearingstelle EEG|KWKG zur Verjährung des Erstattungsan-
spruchs gegen den Netzbetreiber aus, dass die regelmäßige zivilrechtliche Verjährungsfrist gilt, die grundsätzlich mit Anspruchsent-
stehung beginnt. Der Anspruch ist entstanden, als er gegenüber dem Netzbetreiber in dem Jahr geltend gemacht wurde, welches auf 
das Jahr folgt, in dem Anlagenbetreiberinnen bzw. -betreiber die Zahlung an die Gemeinde geleistet haben.45 

2.5 Inbetriebnahmezeitpunkt  
Die neue Vorschrift des § 6 EEG 2023 kann nun sowohl auf Neuanlagen als auch auf Bestandsanlagen angewendet werden. Insoweit 
kann auf die obigen Ausführungen unter 2.2 verwiesen werden. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
40  Vgl. Gesetzesbegründung, BT-Drs. 20/1630, S. 174. 
41  Vgl. Gesetzesbegründung, BT-Drs. 20/1630, S. 174. 
42  BT-Drs. 20/11180, S. 8. 
43  Deutscher Bundestag, Stenografischer Bericht der 167. Sitzung am 26.4.2024, Plenarprotokoll 20/167, S. 21494. 
44  Clearingstelle EEG|KWKG (2024), Auslegungshilfe des Runden Tisches zur Anwendung von § 6 EEG 20231 – Finanzielle Beteiligung der Kommunen am Ausbau von Wind- und 

Freiflächenanlagen, S. 9 f. 
45  Clearingstelle EEG|KWKG (2024), Auslegungshilfe des Runden Tisches zur Anwendung von § 6 EEG 20231 – Finanzielle Beteiligung der Kommunen am Ausbau von Wind- und 

Freiflächenanlagen, S. 11. 

https://dserver.bundestag.de/btd/20/016/2001630.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/016/2001630.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/111/2011180.pdf
https://www.bundestag.de/dokumente/protokolle/plenarprotokolle
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/sites/default/files/2024-07/Auslegungshilfe.pdf
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/sites/default/files/2024-07/Auslegungshilfe.pdf
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/sites/default/files/2024-07/Auslegungshilfe.pdf
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/sites/default/files/2024-07/Auslegungshilfe.pdf
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2.6 Zeitpunkt des Vertragsschlusses und Beginn der Laufzeit 

2.6.1 Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
Es wird davon ausgegangen, dass der Vertragsschluss bei Neuanlagen vor Inbetriebnahme der Windenergieanlage(n) erfolgt. Dabei 
ist es zulässig und im Gesetz explizit vorgesehen, dass der Vertrag auch bereits vor Erteilung der Genehmigung der Windenergiean-
lage(n) geschlossen wird. 46 Der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses kann allerdings auch nach Genehmigungserteilung oder sogar 
nach Inbetriebnahme der Windenergieanlage(n) liegen. Bei einem Abschluss nach Inbetriebnahme der Windenergieanlage(n) – was 
in der Praxis eher selten vorkommen dürfte – kann der Vertrag für Bestandsanlagen verwendet werden. 

Unabhängig vom Zeitpunkt des Vertragsschlusses ist bei Neuanlagen die frühzeitige Kommunikation eines Windenergieprojekts ge-
genüber der bzw. den betroffenen Gemeinde(n) unbedingt sinnvoll und wird auch im Sinne des Normzwecks dringend empfohlen 
(siehe oben). Insoweit kann – wie ausgeführt – mit dem Vertrag auch an den „vorangeschalteten“ Abschluss einer Selbstverpflich-
tungserklärung angeknüpft werden.  

Mit Blick auf etwaige Strafbarkeitsrisiken nach §§ 331 ff. StGB muss ausgeschlossen werden, dass der Anlagenbetreiber von der Ge-
meinde eine wie auch immer geartete Gegenleistung erhält. Für Freiflächen-Solaranlagen ist in § 6 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 EEG 2023 ex-
plizit geregelt, dass die Vereinbarung über eine Zuwendung nicht vor dem Satzungsbeschluss eines neuen oder geänderten Bebau-
ungsplans für die Fläche zur Errichtung der Anlage geschlossen wird. Damit soll verhindert werden, dass die versprochene Zahlung 
nach § 6 EEG 2023 Einfluss auf den Erlass des Bebauungsplans durch die Gemeinde nimmt. Für Windenergieanlagen ist in aller Regel 
die Aufstellung eines Bebauungsplans zwar nicht erforderlich. Allerdings kann die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans oder die Ausweisung neuer Windenergiegebiete im Flächennutzungsplan für Windenergieflächen erfolgen. Auch hierüber darf 
die Gemeinde frei entscheiden. 

Es stellt sich damit die Frage, ob der Projektierer mit Blick auf etwaige Strafbarkeitsrisiken vor den entsprechenden Beschlüssen 
durch die Gemeinde eine finanzielle Zuwendung nach § 6 EEG 2023 versprechen darf. Dies gilt entsprechend für die etwaige Abgabe 
der Selbstverpflichtungserklärung. Zwar ist es auch bei Abschluss des Vertrags (oder Abgabe der Selbstverpflichtungserklärung) vor 
der planerischen Entscheidung der Gemeinde nicht zwingend, dass die Zuwendung nach § 6 EEG 2023 im Zusammenhang mit der 
planerischen Entscheidung der Gemeinde steht. Es besteht aber das Risiko, dass ein Zusammenhang zwischen dem Zahlungsver-
sprechen nach § 6 EEG 2023 und der planerischen Entscheidung der Gemeinde zumindest nicht ausgeschlossen werden kann. Dies 
wird auch durch die gesetzliche Regelung zum Zeitpunkt der Zuwendungen bei Solaranlagen erst nach Abschluss des Bebauungs-
planverfahrens zum Ausdruck gebracht. 

Letztlich können Absprachen zu § 6 EEG 2023 mit Blick auf die strafrechtlichen Risiken dann risikolos sein, wenn die Gemeinde dem 
Projektierer keine Leistung bieten kann. Dies ist der Fall, wenn keine planerischen Entscheidungen mehr ausstehen und auch nicht 
die Vergabe einer gemeindeeigenen Fläche zur Nutzung für die Windenergieanlage(n) in Rede steht.  

Anders ist die Situation nach Dafürhalten des Arbeitskreises zu bewerten, wenn der Projektierer aufgrund einer verpflichtenden Lan-
desregelung ohnehin verpflichtet ist, mindestens 0,2 ct/kWh an die betroffenen Gemeinden zu leisten. Denn wenn die Zuwendung 
sowieso verpflichtend ist, weiß die Gemeinde auch ohne ein explizites Angebot, dass sie eine entsprechende Zahlung erwarten kann. 
Dann spricht aus Sicht des Arbeitskreises auch nichts dagegen, die Zahlung schon vor etwaigen planerischen Entscheidungen zu re-
geln. 

Eine abschließende Bewertung zu dieser Problematik kann in diesem Beiblatt nicht erfolgen. Wenngleich eine frühzeitige Zusage der 
Zahlungen wünschenswert ist, sollte stets geprüft werden, welche Handlungen der Gemeinde vor Errichtung der Anlage noch erfor-
derlich sind und ob diese als unzulässige Gegenleistung aufgefasst werden könnten. 

2.6.2 Laufzeit des Vertrags 
Im Übrigen wird in dem Mustervertrag geregelt, dass die Laufzeit des Vertrags mit Unterzeichnung beginnt. Würde beispielsweise auf 
ein zukünftiges Ereignis wie die Inbetriebnahme der Windenergieanlage(n) abgestellt, könnte dies unter Umständen zu einer unbe-
fristeten Laufzeit des Vertrags führen, die AGB-rechtlich unwirksam sein könnte und damit die Möglichkeit einer ordentlichen Kündi-
gung eröffnen würde. Damit bestünde die Gefahr, dass die Gemeinde nur für einen relativ kurzen Zeitraum einen Anspruch auf die 
Zuwendungen hätte. Eine aufschiebende Bedingung – etwa die Genehmigungserteilung oder die Inbetriebnahme der Windenergiean-
lage(n) – ist auch deshalb nicht zielführend, da die wesentlichen Pflichten (Zahlung an die Gemeinde) erst mit Inbetriebnahme der 
Windenergieanlage(n) beginnen. Darüber hinaus bestehen Kündigungsrechte für den Fall, dass die Windenergieanlage(n) nicht in 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
46  Vgl. § 6 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 EEG 2023: „Vereinbarungen […] dürfen bereits geschlossen werden […] vor der Genehmigung der Windenergieanlage nach dem Bundes-Immissions-

schutzgesetz“. 
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Betrieb geht bzw. gehen, 47 und Anpassungsrechte für den Fall, das sich die bei Vertragsschluss angenommenen Rahmenbedingun-
gen für die Windenergieanlage(n) ändern sollten. 48  

Bei den Musterverträgen für Bestandsanlagen wird davon ausgegangen, dass die Windenergieanlagen schon in Betrieb genommen 
wurden. Insoweit unterscheiden sich die Verträge auch von den Verträgen für Neuanlagen. Unsicherheiten, die bei geplanten Anlagen 
bestehen, treten bei Bestandsanlagen nicht auf. Dementsprechend mussten auch bei den Kündigungsrechten weniger Fallgestaltun-
gen berücksichtigt werden. 

2.7 Schenkungsvertrag und Formerfordernis 
Der Vertrag könnte als Schenkungsvertrag eingeordnet werden. Dabei kann sich ggf. die Frage stellen, ob die gesetzliche Formvor-
gabe für Schenkungsversprechen (§ 518 Abs. 1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB))49 zur notariellen Beurkundung gilt.  

Nach Einschätzung des Arbeitskreises genügt allerdings die Schriftform oder die elektronische Form, so wie es in § 6 Abs. 4 S. 1 EEG 
festgelegt ist. Der Vertragsabschluss ist also ohne notarielle Beurkundung wirksam. In einem Gesetz kann als lex specialis50 zu § 518 
Abs. 1 BGB eine Abweichung von dem Formerfordernis im BGB angeordnet werden. Gemäß § 6 Abs. 4 Satz 1 EEG 2023 bedürfen 
Vereinbarungen über Zuwendungen nach § 6 EEG 2023 der Schriftform oder der elektronischen Form.51 Es spricht insoweit viel da-
für, dass damit ein abschließendes Formerfordernis für den Vertrag aufgestellt wurde. Dieses legt die Mindestvoraussetzungen für 
die Form des Vertrags (Schriftform oder elektronische Form) fest. Gleichzeitig wird damit nach Ansicht des Arbeitskreises auch gere-
gelt, dass strengere gesetzlich vorgeschriebene Formvorgaben nicht gelten sollen. Dies ergibt sich nach Auffassung des Arbeitskrei-
ses daraus, dass § 6 EEG 2023 hier die speziellere Regelung auch im Hinblick auf Formvorgaben für den Vertrag zwischen Gemeinde 
und Betreiber ist.52  

Sofern die Parteien die – aus Sicht des Arbeitskreises minimalen – Rechtsunsicherheiten ausschließen und den rechtlich sichersten 
Weg gehen wollen, müsste eine notarielle Beurkundung erfolgen. Dabei sollte auch die Kostentragung zwischen den Parteien gere-
gelt werden. Diese erschwert und verzögert jedoch die Abwicklung für die Parteien und führt zu weiteren Kosten. 

2.8 Steuerliche Berücksichtigung der Zuwendung 
Eine Schenkungssteuer für die Zuwendungen der Betreiber an die Gemeinde(n) fällt nach Dafürhalten des Arbeitskreises nicht an 
(gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 15 Erbschaftssteuergesetz (ErbStG) 53).54 Die Finanzmittel aus der Zahlung durch den Betreiber würden zwar 
in den kommunalen Haushalt fließen, aber nicht in den kommunalen Finanzausgleich einbezogen werden. Denn sie fallen nicht in die 
jeweiligen abschließenden Aufzählungen jener Einnahmen, die für die Ermittlung der Steuerkraft zu berücksichtigen sind. Diese wie-
derum sind maßgeblich für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen im Finanzausgleich.55  

Es spricht viel dafür, dass die Ausgaben des Betreibers als Betriebsausgaben anerkannt werden und damit ertragsmindernd im Sinne 
der Körperschaftssteuer wirken, da die Ausgaben verpflichtend als Umsetzung des vorliegenden Vertrags sind.56 

Da die Leistung des Betreibers ohne Gegenleistung erfolgt, liegt keine Lieferung oder sonstige Leistung gegen Entgelt im Sinne des 
(im Folgenden: „i. S. d.“) Umsatzsteuerrechts vor. Demgemäß fällt keine Umsatzsteuer auf die Zahlungen des Anlagenbetreibers 
an.57 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
47  Siehe § 7 Abs. 4 des Mustervertrags. 
48  Siehe § 2 des Mustervertrags. 
49  Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung v. 2.1.2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes v. 7.11.2022 (BGBl. I S. 

1982) geändert worden ist. 
50  Eine lex specialis ist ein spezielles Gesetz, das dem allgemeinen Gesetz (lex generalis) vorgeht. Im vorliegenden Falle sehen wir das EEG als spezielleres Gesetz gegenüber dem 

BGB. 
51  Hierzu wurde in der Gesetzesbegründung zum Referentenentwurf ausgeführt: „Die Zahlungen erfolgen auf Grundlage eines privatrechtlich ausgestalteten Vertrags. Dieser Ver-

trag bedarf der Schriftform nach § 126 BGB.“ 
52  Hinzuweisen ist außerdem darauf, dass die Formvorgabe des § 518 Abs. 1 BGB nicht gilt, wenn die Schenkung vollzogen ist (§ 518 Abs. 2 BGB), oder bei sog. Real- oder Hand-

schenkungen, bei denen der Vollzug unmittelbar und ohne vorherigen Schenkungsvertrag erfolgt. Dies dürfte hier allenfalls allerdings allenfalls dann greifen, wenn die Zahlung an 
die Gemeinde bereits erfolgt ist. 

53  Erbschaftsteuer- und Schenkungssteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung v. 27.02.1997 (BGBl. I S. 378), das zuletzt durch Artikel 7 Absatz 24 des Gesetzes v. 
12.05.2021 (BGBl. I S. 990) geändert worden ist. 

54  Siehe dazu IÖW, IKEM, BBH und BBHC (2020): Finanzielle Beteiligung von betroffenen Kommunen bei Planung, Bau und Betrieb von erneuerbaren Energieanlagen, S. 101. 
55  Siehe dazu IÖW, IKEM, BBH und BBHC (2020): Finanzielle Beteiligung von betroffenen Kommunen bei Planung, Bau und Betrieb von erneuerbaren Energieanlagen, S. 99. 
56  Siehe dazu IÖW, IKEM, BBH und BBHC (2020): Finanzielle Beteiligung von betroffenen Kommunen bei Planung, Bau und Betrieb von erneuerbaren Energieanlagen, S. 100. 
57  Siehe dazu IÖW, IKEM, BBH und BBHC (2020): Finanzielle Beteiligung von betroffenen Kommunen bei Planung, Bau und Betrieb von erneuerbaren Energieanlagen, S. 100. 

https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BGB.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/erbstg_1974/ErbStG.pdf
https://www.die-bbh-gruppe.de/fileadmin/user_upload/Aktuelles/Studien/BBH_BBHC_FinBEE_Bericht_WEA.pdf
https://www.die-bbh-gruppe.de/fileadmin/user_upload/Aktuelles/Studien/BBH_BBHC_FinBEE_Bericht_WEA.pdf
https://www.die-bbh-gruppe.de/fileadmin/user_upload/Aktuelles/Studien/BBH_BBHC_FinBEE_Bericht_WEA.pdf
https://www.die-bbh-gruppe.de/fileadmin/user_upload/Aktuelles/Studien/BBH_BBHC_FinBEE_Bericht_WEA.pdf
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2.9 Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Wird das Vertragsmuster für eine Vielzahl von Fällen genutzt, handelt es sich bei dem Vertragsmuster – verkürzt gesagt – um Allge-
meine Geschäftsbedingungen.58 In diesem Fall sind insbesondere die strengen Vorgaben der §§ 305 ff. BGB zu beachten. Insoweit 
muss umso sorgfältiger darauf geachtet werden, dass die Regelungen insbesondere hinreichend bestimmt und transparent ausge-
staltet werden. Verkürzt gesagt muss insbesondere sichergestellt sein, dass die modifizierten Regelungen keinen Raum für Interpre-
tationen lassen. Sollte also der Mustervertrag modifiziert oder ergänzt werden, ist folglich auch dieser Aspekt zu berücksichtigen. 

2.10 Verhältnis zu Landesgesetzen 
Zahlreiche Bundesländer haben mittlerweile Landesgesetze erlassen, die vielfach auch die Beteiligung von Kommunen jedenfalls als 
Option vorsehen. Nach aktuellem Stand (Dezember 2024) bestehen derzeit Regelungen  

- in Brandenburg (nach dem Brandenburgischen Windenergieanlagenabgabengesetz (BbgWindAbgG) 59) 
- Mecklenburg-Vorpommern (nach dem Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (BüGembe-

teilG M-V) 60) 
-  in Nordrhein-Westfalen (nach dem Bürgerenergiegesetz Nordrhein-Westfalen (BürgEnG NW) 61) 
-  in Niedersachsen (nach dem Niedersächsischen Gesetz über die Beteiligung von Kommunen und Bevölkerung am wirt-

schaftlichen Ertrag von Windenergieanlagen und Freiflächen-Photovoltaikanlagen (NWindPVBetG) 62), 
- in Sachsen (nach dem Gesetz zur Ertragsbeteiligung von Kommunen an Windenergie- und Photovoltaik-Freiflächenanlagen 

(EEErtrBetG) 63), im Saarland (nach dem Saarländischen Gemeindebeteiligungsgesetz (SGBG) 64)  
- und in Thüringen (nach dem Thüringer Gesetz über die Beteiligung von Gemeinden an Windparks (ThürWindBeteilG) 65) 

In weiteren Bundesländern sind entsprechende Landesgesetze geplant.  

In früheren Fassungen enthielt der Mustervertrag in § 10 eine Regelung zum Verhältnis zu anderen Zahlungspflichten von Windener-
gieanlagen-Betreibern an die Gemeinde. Diese Regelung zielte insbesondere auf andere landesgesetzliche Regelungen zu Zahlungs-
pflichten für Windenergieanlagen-Betreiber an Gemeinden ab, die völlig unabhängig von einer etwaigen Zahlung nach § 6 EEG 2023 
bestehen. Derartige gesetzliche Zahlungspflichten, die keinerlei Bezug zu einer finanziellen Beteiligung der Gemeinde nach § 6 EEG 
2023 haben können, bestehen gegenwärtig (Stand Januar 2025) nur in Brandenburg nach dem Brandenburgischen Windenergieanla-
genabgabengesetz.  

In allen anderen der genannten Ländergesetze wird jedoch zumindest Bezug auf § 6 EEG 2023 genommen bzw. ist die Zahlung von 
Anlagenbetreibern an Gemeinden nach § 6 EEG 2023 eine Erfüllungsoption der landesrechtlichen Pflicht (wobei die landesrechtliche 
Pflicht vielfach auch über die Zuwendung nach § 6 EEG 2023 hinausgeht). Die ursprünglich in § 10 des Mustervertrags enthaltene 
Regelung, wonach die landesrechtlichen Pflichten unberührt bleibt, ist in diesen Fällen nicht immer sachgerecht. Denn tatsächlich 
soll ja in vielen Fällen der Vertrag nach § 6 EEG 2023 zumindest auch zur Erfüllung einer landesrechtlichen Pflicht dienen. Vor diesem 
Hintergrund erscheint eine pauschale vertragliche Regelung, wonach landesrechtliche Pflichten unberührt bleiben, nicht mehr 
zweckmäßig oder erforderlich.  

Ohne eine vertragliche Regelung zum Verhältnis zu anderen Pflichten gilt, dass der Vertrag keinen Einfluss auf Zahlungsansprüche 
der Gemeinde gegen den Anlagenbetreiber aus anderen gesetzlichen oder vertraglichen Regelungen, die nichts mit der finanziellen 
Beteiligung von Gemeinden an Windenergieanlagen zu tun haben. Sofern eine entsprechende vertragliche Klarstellung gewünscht ist, 
kann die ohnehin nur deklaratorische Formulierung aus den früheren Fassungen des Mustervertrags auch beibehalten werden und 
folgender § 10 in den Vertrag eingefügt werden: 

„Die Zahlungspflichten des Betreibers nach diesem Vertrag lassen andere Zahlungspflichten des Betreibers an die Gemeinde 
[…], insbesondere landesrechtliche Zahlungspflichten von Windenergieanlagenbetreibern an die Gemeinden, unberührt.“ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
58  Vgl. § 305 Abs. 1 BGB. 
59  Gesetz zur Zahlung einer Sonderabgabe an Gemeinden im Umfeld von Windenergieanlagen (Windenergieanlagenabgabengesetz - BbgWindAbgG) v. 19.06.2019 (GVBl.I/19, [Nr. 

30]). 
60 Gesetz über die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Gemeinden an Windparks in Mecklenburg-Vorpommern (Bürger- und Gemeindenbeteiligungsgesetz - BüGembe-

teilG M-V) v. 18.05.2016, GVOBl. M-V 2016, 258. 
61  Gesetz über die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Gemeinden an der Windenergienutzung in Nordrhein-Westfalen (Bürgerenergiegesetz NRW - BürgEnG) v. 

19.12.2023, GV. NRW. Ausgabe 2023 Nr. 38 v. 27.12.2023 S. 1373 bis 1392. 
62  Niedersächsisches Gesetz über die Beteiligung von Kommunen und Bevölkerung am wirtschaftlichen Überschuss von Windenergie- und Photovoltaikanlagen (NWindPVBetG) v.  

17. 4. 2024 (Nds. GVBl. 2024 Nr. 31- VORIS 28010 -). 
63  Gesetz zur Ertragsbeteiligung von Kommunen an Windenergie- und Photovoltaik-Freiflächenanlagen (Saarländisches Gemeindebeteiligungsgesetz –SGBG) v. 12.6.2024 (Sächs-

GVBl. S. 522). 
64  Gesetz über die Beteiligung von Gemeinden an Windenergieanlagen an Land und Freiflächenanlagen im Saarland v.12.6.2024. 
65  Thüringer Gesetz über die Beteiligung von Gemeinden an Windparks (ThürWindBeteilG) v. 2.7.2024 (GVBl. 2024, 266). 

https://bravors.brandenburg.de/gesetze/bbgwindabgg
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/document/jlr-WindPB%C3%BCGemBGMVrahmen
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Bei der Geltung von landesrechtlichen Regelungen, die Bezug auf § 6 EEG 2023 nehmen, wäre diese Formulierung aber ungeeignet. 
Denn soweit landesrechtliche Zahlungspflichten durch den vorliegenden Vertrag nach § 6 EEG 2023 erfüllt werden können, soll dies 
durch eine vertragliche Regelung nicht ausgeschlossen werden. Allerdings kann es auch bei landesrechtlichen Regelungen mit Bezug 
auf § 6 EEG 2023 sinnvoll sein, das Verhältnis zu diesen Regeln klarstellend im Vertrag zu regeln. Angesichts der Heterogenität der 
landesrechtlichen Regelungen erscheint es dem Arbeitskreis aber nicht zielführend, hierfür eine einheitliche vertragliche Regelung 
vorzuschlagen, die Rechtssicherheit für alle landesrechtlichen Regelungen bietet und die besonderen Bedürfnisse von Betreibern und 
Gemeinden in allen betroffenen Bundesländern aufgreift.  

Der Arbeitskreis empfiehlt daher, stets im Einzelfall zu prüfen, welche landesgesetzlichen Pflichten bestehen und inwieweit diese im 
konkreten Einzelfall durch eine Zahlung nach § 6 EEG 2023 erfüllt werden können und sollen. In diesem Zusammenhang sind ggf. 
auch die Vorgaben der für die Administration der landesrechtlichen Regelungen zuständigen Landesbehörden oder mögliche Muster-
verträge auf Landesebene zur Umsetzung der landesrechtlichen Pflichten, sofern solche Verträge eingeführt werden, zu beachten. 
Auf dieser Basis kann dann eine individuelle bzw. landesspezifische Regelung zum Verhältnis dieses Vertrags zu landesrechtlichen 
Pflichten in den Vertrag erstellt und eingefügt werden. 
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3 Zum Mustervertrag im Einzelnen 
Bei dem Vertrag handelt es sich um ein Muster, das in einzelnen Punkten auf den Einzelfall angepasst werden muss. Insoweit sind an 
den farblich hinterlegten Stellen ([…]) im Vertragsmuster noch entsprechende Ergänzungen (Namen usw.) vorzunehmen. Zudem gibt 
es in den unterschiedlichen Vertragsmustern für Neuanlagen eine Alternative für Anlagen, welche noch unter das EEG 2021 fallen 
(siehe hierzu genauer 2.2 und 2.4). 

Darüber hinaus können Anpassungen erforderlich sein, wenn die konkreten Umstände von den Bedingungen abweichen, von denen 
der Mustervertrag ausgeht. 

3.1 Zur Präambel  
Die Präambel in den Verträgen für Neuanlagen führt kurz den Hintergrund des Vertrags aus. Je nachdem, welches Muster gewählt 
wird, gilt der Vertrag nur für eine Windenergieanlage oder für mehrere Windenergieanlagen (Windpark). In dem Vertrag können auch 
weitere Details zu den Windenergieanlagen, insb. der Anlagentyp, genannt werden. Alle Daten zum Standort und zu den Parametern 
der Windenergieanlage(n) sind in Anlage 2 zum Mustervertrag geregelt. Bei Änderungen an diesen Daten ist also lediglich Anlage 2 
anzupassen und nicht der sonstige Vertragstext. Es wird davon ausgegangen, dass der Vertrag vor Erlass der BImSchG-Genehmigung 
geschlossen wird. Sollte dies nicht der Fall sein, wäre der Vertrag entsprechend anzupassen. In der Präambel wird klarstellend aus-
geführt, dass die Windenergieanlage eine elektrisch installierte Leistung von über 1.000 kW aufweist, da u. a. nur dann der Anwen-
dungsbereich des § 6 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2023 eröffnet ist.  

In bestimmten Fällen ist die „1.000 kW“ durch „750 kW“ zu ersetzen und der Absatz in der Präambel durch einen alternativen Absatz 
zu ergänzen.66 Dies ist nur möglich für Fälle, in denen die WEA einen Zuschlag für die EEG-Förderung in einem Gebotstermin in 2021 
oder 2022 erhalten hat oder – wenn die Anlage keinen Zuschlag hat – wenn die Anlage in 2021 oder 2022 in Betrieb gegangen ist 
oder als Pilot-WEA festgestellt wurde. Die Ergänzung ist aber nur erforderlich, wenn die Leistung der konkreten WEA tatsächlich un-
ter 1.000 kW ist. Andernfalls kann die Ergänzung in der Präambel auch entfallen. 

Bei Neuanlagen ist das voraussichtliche Inbetriebnahmedatum zu ergänzen. 

Bei den Verträgen für Bestandsanlagen gelten die obigen Erwägungen zu den Verträgen für Neuanlagen entsprechend. Allerdings 
wird davon ausgegangen, dass die Anlagen schon in Betrieb genommen wurden, so dass die Präambel in diesen Verträgen dement-
sprechend anders ausgestaltet wurde. Hier ist das Datum der tatsächlichen Inbetriebnahme zu ersetzen. Darüber hinaus wäre 
„1.000 kW“ durch „750 kW“ zu ersetzen für die WEA, die einen Zuschlag für die EEG-Förderung in einem Gebotstermin in 2021 oder 
2022 erhalten haben oder als Pilot-WEA festgestellt wurden (siehe Fußnote 2 in der Präambel hierzu). 

3.2 Zu § 1 „Einseitige Zuwendung des Betreibers ohne Gegenleistung“ 
Absatz 1 enthält die mit der Unterzeichnung des Vertrags verbundene Pflicht des Betreibers zur Zahlung der Zuwendungen nach § 6 
Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 2 EEG 2023 an die betroffene(n) Gemeinde(n).  

Nach § 6 Abs. 5 EEG 2023 kann ein Betrag von insgesamt 0,2 ct/kWh vom Netzbetreiber erstattet werden. Dies gilt allerdings nur, 
wenn für die entsprechende Strommenge eine finanzielle Förderung nach dem EEG 2023 oder einer auf Grund des EEG 2023 erlasse-
nen Rechtsverordnung in Anspruch genommen wurde.67 Nach den Ausführungen in der Gesetzesbegründung soll es dabei darauf 
ankommen, „ob es für die konkreten Strommengen einen Zahlungsfluss vom Netzbetreiber an den Anlagenbetreiber gibt“. Werden die 
Voraussetzungen nicht erfüllt, kann die an die Gemeinde geleistete Zuwendung nicht vom Netzbetreiber erstattet werden und die 
Anlagenbetreiberin bzw. der Anlagenbetreiber muss den Betrag selbst zahlen.68  

Der Mustervertrag geht in Absatz 1 davon aus, dass der maximale Betrag von 0,2 ct/kWh an die betroffene Gemeinde bzw. entspre-
chend aufgeteilt an die betroffenen Gemeinden geleistet wird.  

Der Vertrag wird allerdings jeweils nur mit einer Gemeinde geschlossen.  

Absatz 2 regelt den Fall, dass lediglich eine einzige Gemeinde als betroffene Gemeinde nach § 6 Abs. 2 Satz 2 EEG 2023 einzustufen 
ist und daher keine Aufteilung der Zahlungen erfolgen wird. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
66  Vgl. § 100 Abs. 2 Satz 1 EEG 2023; dazu auch unter 1.1. und 2.3. 
67  Siehe hierzu auch die Ausführungen oben unter 2.3.2. 
68  Sollten die Parteien daher die Zuwendungen auf erstattungsfähige Zahlungen beschränken wollen, so sei an dieser Stelle auf die Formulierungshilfen unter 3.5. und 3.7.3 verwie-

sen. 
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In Absatz 3 wird die Aufteilung des nach Absatz 1 an alle betroffenen Gemeinden zu zahlenden Betrags für den Fall geregelt, dass 
mehrere Gemeinden betroffen sind. Die Aufteilung folgt nach dem gesetzlich vorgegebenen Schlüssel. Gemäß § 6 Abs. 2 Satz 5 EEG 
2023 berechnet sich die Höhe der anzubietenden Zahlung anhand des Anteils des jeweiligen Gemeindegebietes an der Fläche des 
Umkreises mit einem Radius von 2.500 m um die Turmmitte der jeweiligen Windenergieanlage. Soweit mehrere Windenergieanlagen 
geplant sind, muss nach dem Wortlaut von § 6 Abs. 2 EEG 2023 daher für jede einzelne Windenergieanlage eine Umkreisfläche gebil-
det werden, anhand derer sodann die Beträge für jede Windenergieanlage ausgerechnet werden.  

Der Abstand von 2.500 m wird nach Ansicht des Arbeitskreises auf Basis der Luftlinie ermittelt. Aus Gründen der rechtlichen Klarheit 
empfiehlt es sich nach Ansicht des Arbeitskreises, diese Präzisierung im Mustervertrag gegenüber dem Wortlaut des EEG 2023 vor-
zunehmen. Denn dort wird diese Frage nicht explizit beantwortet. Sollte die Ermittlung der Betroffenheit der Gemeinde nach dem 
Mustervertrag von den Vorgaben des EEG 2023 abweichen, greift die Vorrangregel in den Schlussvorschriften, wonach die Normen 
des EEG 2023 diesem Vertrag vorgehen. 

Wenn im Falle mehrerer betroffener Gemeinden eine einzelne Gemeinde keinen Vertrag schließt, kann der Betrag, der auf die nicht-
vertragsschließende Gemeinde entfiele, aufgrund der Regelung in § 6 Abs. 2 Satz 6 EEG 2023 auf die anderen betroffenen Gemein-
den aufgeteilt werden.69 Der Anteil einer einzelnen Gemeinde wird immer nach Anteil der Fläche an der gesamten Fläche im Umkreis 
der Windenergieanlage berechnet.  

Wird einer Gemeinde ein Vertrag angeboten, muss auch den anderen betroffenen Gemeinden ein Angebot unterbreitet werden.70 
Damit soll sichergestellt werden, dass die Anlagenbetreiber allen betroffenen Gemeinden oder Landkreisen ein Angebot zur finanziel-
len Beteiligung unterbreiten müssen. 71 Andernfalls – so in der Gesetzesbegründung weiter – könnten die Anlagenbetreiber be-
stimmte Gemeinden oder Landkreise benachteiligen. Damit könnte das Ziel, die Akzeptanz der Windenergieanlagen zu steigern, ver-
fehlt werden.72  

Fraglich ist, was gilt, wenn Betreiber einer Gemeinde den Abschluss eines Vertrags nach § 6 EEG 2023 angeboten haben, die Ge-
meinde darauf aber nicht reagiert. Für die Betreiber stellt sich dann die Frage, wie lange sie an ihr Angebot gebunden sind bzw. ab 
welchem Zeitpunkt sie das Schweigen der Gemeinde als Ablehnung des Angebots werten dürfen. Nach der Regelung des § 147 
Abs. 2 BGB kann ein Angebot nur bis zu dem Zeitpunkt angenommen werden, in welchem der Anbietende „den Eingang der Antwort 
unter regelmäßigen Umständen erwarten darf“. Damit steht jedenfalls fest, dass der Betreiber nicht dauerhaft an sein Angebot ge-
bunden bleibt. Selbstverständlich bleibt durch die Bezugnahme auf „regelmäßige Umstände“, die im Falle einer gerichtlichen Ausei-
nandersetzung objektiv im Rahmen einer tatrichterlichen Ermessensentscheidung zu bestimmen wären,73 recht schwammig, wann 
genau eine Annahme der Gemeinde verspätet wäre. 

Um hier für mehr Rechtsklarheit zu sorgen, kann der Betreiber zusammen mit dem Angebot des Vertrags auch eine Annahmefrist 
benennen. Dann kann die Gemeinde das Angebot gemäß § 148 BGB nur innerhalb der Frist annehmen. Bei der Setzung einer solchen 
Frist sollte jedoch berücksichtigt werden, dass die Gemeinde ggf. verschiedene Gremien beteiligen muss. Daher sollte die Frist so 
bemessen werden, dass der Gemeinde eine Annahme zeitlich gut möglich ist. Knappe Fristen würden Sinn und Zweck des § 6 EEG 
2023 zuwiderlaufen. Um eine positive Wahrnehmung vor Ort zu ermöglichen – und damit wie angestrebt die Akzeptanz der Anlagen 
zu verbessern, sollte es Ziel beider Parteien sein, den Vertrag über die finanzielle Zuwendung auch tatsächlich abzuschließen. 

Unabhängig davon, ob eine Frist gesetzt wird oder nicht, könnte eine ausbleibende Reaktion der Gemeinde auch darauf zurückzufüh-
ren sein, dass das Angebot vielleicht gar nicht zugegangen ist. Zugegangen ist das Angebot dann, wenn es derart in die tatsächliche 
Verfügungsgewalt des Empfängers gelangt ist, dass es nur noch an ihm liegt, von dem Angebot Kenntnis zu nehmen und mit seiner 
Kenntnisnahme unter normalen Umständen gerechnet werden kann.74 Insoweit muss im Einzelfall geprüft werden, über welche 
Wege die Gemeinde üblicherweise kommuniziert und ob das gewählte Kommunikationsmittel tatsächlich zu einem Zugang geführt 
hat. Die Zuständigkeiten und Ansprechpartner vor Ort können variieren. Infrage kommen beispielsweise die Kommunikation über die 
Verwaltungsspitze, aber auch über die jeweiligen Fachämter. 

Befinden sich in dem Umkreis um die Windenergieanlage Gebiete, die keiner Gemeinde zugehörig sind (gemeindefreie Gebiete), gilt 
für diese Gebiete der nach Landesrecht jeweils zuständige Landkreis als betroffen.75 Für diesen Fall sieht Absatz 5 vor, dass die vor-
stehenden Absätze zur Betroffenheit von Gemeinden auch für Landkreise entsprechend gelten. Dies bezieht sich nur auf den Fall, 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
69  Vgl. Gesetzesbegründung, BT-Drs. 20/1630, S. 174. 
70  § 6 Abs. 2 Satz 3 EEG 2023. 
71  Siehe hierzu auch die Gesetzesbegründung, BT-Drs. 20/1630, S. 174. 
72  Gesetzesbegründung, BT-Drs. 20/1630, S. 174. 
73  BeckOK BGB/H.-W. Eckert, 71. Ed. 1.8.2024, BGB § 147, Rn. 11. 
74  BGH NJW 2019, 2469, 2470. 
75  Vgl. § 6 Abs. 2 Satz 3 EEG 2023. 

https://dserver.bundestag.de/btd/20/016/2001630.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/016/2001630.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/016/2001630.pdf
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dass ein Landkreis betroffen ist, der nicht Vertragspartner ist, dessen Betroffenheit aber Auswirkungen auf die Höhe der Zuwendung 
an die vertragsschließende Gemeinde hat.76 

Sollte sich ein Teil der in dem „2.500 m-Radius“ liegenden Gemeinden außerhalb des Bundesgebiets befinden, würden diese auslän-
dischen Gemeinden keine Zahlungen auf Basis von § 6 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2023 erhalten. Denn § 6 EEG 2023 gilt aufgrund der Gesetz-
gebungskompetenz des nationalen Gesetzgebers nur für das Bundesgebiet, so dass es sich insoweit nicht um eine betroffene Ge-
meinde i. S. d. EEG 2023 handelt. Auch die Gesetzesbegründung legt dar, dass ausländische Gemeinden nicht finanziell beteiligt wer-
den können, da sie nicht im räumlichen Anwendungsbereich des EEG 2023 liegen.77 § 6 Abs. 2 S. 5 EEG 2023 stellt nunmehr aller-
dings eindeutig klar, dass für die Betroffenheit der Gemeinden nur die Flächen im Bundesgebiet berücksichtigt werden. Die Auftei-
lung der 0,2 ct/kWh erfolgt also allein auf Grundlage der Flächen im 2.500-Meter-Radius, die sich im Bundesgebiet befinden. 

Rechtlich nicht abschließend geklärt ist die Lage, wenn der 2.500-Meter-Radius auch ein gemeindefreies Gebiet im Bundesgebiet 
betrifft, das auch keinem Landkreis zugeordnet werden kann (z. B. 3-Seemeilen-Zone innerhalb des Bundesgebiets). Man könnte 
entsprechend der Rechtslage bei Gemeinden außerhalb des Bundesgebiets davon ausgehen, dass das jeweilige Gebiet bei der Ver-
teilung der insgesamt 0,2 ct/kWh nicht zu berücksichtigen ist. Dagegen spricht jedoch, dass sich das betreffende Gebiet innerhalb 
des Bundesgebiets Deutschlands und somit im Anwendungsbereich des EEG 2023 befindet. Überzeugender erscheint es daher, die 
Konstellation wie eine Ablehnung der Zahlung durch eine betroffene Gemeinde zu behandeln und den theoretisch auf das gemeinde-
freie Gebiet entfallenden Betrag auf die betroffenen Gemeinden aufzuteilen. Der zusätzliche Anteil einer einzelnen Gemeinde würde 
auch dann nach Anteil der Fläche an der gesamten Fläche im Umkreis der Windenergieanlage berechnet. Eine abschließende rechtli-
che Klärung dieser Frage ist bislang jedoch noch nicht erfolgt, so dass hier eine gewisse Rechtsunsicherheit verbleibt. 

Die konkrete Aufteilung des gesamten vom Betreiber an die Gemeinden zu zahlenden Betrags sowie die konkreten Beträge, die der 
Betreiber aufgrund der Berechnung je kWh an die vertragschließende Gemeinde zu zahlen hat, werden in der separaten Anlage 2 zum 
Vertrag aufgeführt. 

3.3 Zu § 2 „Änderungen der Standorte und der Parameter der Windenergieanlage; keine 
Errichtungspflicht“ 

§ 2 des Mustervertrags für Neuanlagen enthält eine Regelung zu möglichen Standortverschiebungen der Windenergieanlagen. Stand-
ortverschiebungen können auftreten, wenn sich im Zuge der Planung und Errichtung der Windenergieanlage(n) Änderungen im Ver-
gleich zu der in diesem Vertrag festgehaltenen Planung ergeben. Die Standortverschiebung(en) hat bzw. haben unmittelbare Auswir-
kungen auf die Ermittlung der Betroffenheit der Gemeinde und damit auch auf den nach § 1 des Vertrags zu zahlenden Betrag. 

Darüber hinaus gilt die Regelung des § 2 des Vertragsmusters auch für sonstige Parameter der Windenergieanlage(n) nach Anlage 2. 
Hintergrund ist die Überlegung, dass von der konkreten Ausgestaltung der Windenergieanlage(n) die Erträge und damit auch die zu 
erwartenden Zuwendungen für die Gemeinde abhängen, auch wenn sich die Betroffenheit der Gemeinde nicht ändern dürfte. Voraus-
sichtlich besteht daher ein Interesse der Gemeinde(n), schon im Vorfeld möglichst viele Informationen zu erhalten. Diesem Informa-
tionsbedarf sollte grundsätzlich so weit wie möglich nachgekommen werden. Fraglich ist allerdings, welche Parameter in Projektpha-
sen vor Erteilung der Genehmigung schon hinreichend bekannt sind. Es ist daher individuell in Anlage 2 festzulegen, welche Parame-
ter genannt werden sollen und welche Angaben nachgereicht werden.  

Sofern sich die bzw. der Standort(e) der Windenergieanlage(n) – oder sonstige im Vertrag festgehaltene Parameter – ändern, ist dies 
zwingend durch eine Vertragsänderung umzusetzen, die auch dem Schriftformerfordernis unterliegt.78  

Absatz 4 bestimmt, dass entsprechend der Absätze 1 bis 3 zu verfahren ist, wenn sich der bzw. die Standort(e) der Windenergiean-
lage(n) bzw. Parameter der Windenergieanlage(n) später nochmals ändern sollten.  

Schließlich wird in Absatz 5 geregelt, dass der Betreiber nicht verpflichtet ist, die Windenergieanlage(n) zu errichten und/oder in Be-
trieb zu nehmen. Der Betreiber hat ein hinreichendes Eigeninteresse an der Errichtung der Anlage(n). Er wird daher die Anlagener-
richtung in der Regel nicht aufgrund der bestehenden Zahlungsverpflichtung nach diesem Vertrag unterlassen. Eine besondere Pflicht 
zur Anlagenerrichtung ist daher nicht erforderlich. Sollte ein anderer Betreiber die Windenergieanlage(n) auf dem Gebiet der nach 
diesem Vertrag geplanten Windenergieanlage(n) errichten, ist davon auszugehen, dass dieser Betreiber der Gemeinde ebenfalls ei-
nen Vertrag nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2023 anbietet. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
76  Für den Fall, dass eine Zuwendung nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2023 an einen Landkreis geregelt werden soll, ist hingegen ein gesondertes Vertragsmuster vorgesehen. Dieses 

entspricht dem Muster für Gemeinden und ist auch auf der FA Wind Website verfügbar. 
77  Vgl. Gesetzesbegründung, BT-Drs. 20/1630, S. 174. 
78 Die Regelung gilt auch für den – praktisch vermutlich eher seltenen – Fall, dass sich die Parameter der Windenergieanlage nach der Inbetriebnahme ändern. 

https://dserver.bundestag.de/btd/20/016/2001630.pdf
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Bei Bestandsanlagen stellt sich die Problematik nicht in dem Umfang wie bei Neuanlagen. Gleichwohl können sich auch hier Ände-
rungen der Parameter ergeben. Damit finden sich hier ähnliche Regelungen wie in den Verträgen für Neuanlagen. Eine Errichtungs-
pflicht steht hier jedoch nicht im Raum, so dass kein entsprechender Absatz in den Vertrag aufgenommen werden musste. 

3.4 Zu § 3 „Änderungen des Gemeindegebiets“  
Die Gemeinde ist nach Absatz 1 verpflichtet, jede Änderung des Gemeindegebiets einschließlich des relevanten Zeitpunkts dem Be-
treiber unverzüglich mitzuteilen. Denn die Gemeinde verfügt über diese Informationen „aus erster Hand“. Änderungen können sich 
z. B. aufgrund von Zusammenlegungen oder Trennungen von Gemeinden ergeben. 

Wenn sich aufgrund dieser Änderung auch die Betroffenheit der Gemeinde ändert, ändert sich auch der nach § 1 des Mustervertrags 
zu zahlende Betrag. In diesem Fall muss nach Absatz 2 eine neue Zuordnung der Zuwendungen erfolgen.  

Der Betreiber wird die Gemeinde über eine solche Änderung der Zuordnung der Zuwendungen nach Absatz 3 informieren.  

Die Änderung des Gemeindegebiets ist dann zwingend nach Absatz 4 durch eine entsprechende Vertragsänderung umzusetzen, die 
auch dem Schriftformerfordernis unterliegt. 

3.5 Zu § 4 „Ermittlung der relevanten Strommengen“ 
Nach § 6 Abs. 2 Satz 1 EEG 2023 wird der Betrag für die tatsächlich eingespeisten Strommengen und für die fiktiven Strommengen 
gezahlt. In § 4 des Mustervertrags werden diese Strommengen näher definiert, und zwar die tatsächlich eingespeisten Strommengen 
in Absatz 1 und die fiktiven Strommengen in Absatz 2. 

3.5.1 Tatsächlich eingespeiste Strommengen 
Bei den tatsächlich eingespeisten Strommengen wird auf die ins Netz für die allgemeine Versorgung eingespeisten Strommengen 
abgestellt.79 Im EEG wird der Begriff der eingespeisten Strommengen immer im Zusammenhang mit der Einspeisung in ein Netz für 
die allgemeine Versorgung verwendet.80 Strommengen, die nicht in das Netz eingespeist werden – und z. B. zur Eigenversorgung, zur 
Belieferung von Dritten vor dem Netzverknüpfungspunkt oder zur Deckung von Netzverlusten genutzt werden – sind damit nach Ein-
schätzung des Arbeitskreises nicht von § 6 Abs. 2 EEG 2023 erfasst.  

Generell werden nach dem Vertragstext alle eingespeisten Strommengen unabhängig davon berücksichtigt, ob für die von § 6 EEG 
2023 erfassten Strommengen ein Anspruch auf finanzielle Förderung besteht oder nicht. Denn der Anwendungsbereich der Norm 
erfasst seit dem EEG 2023 auch sog. PPA-Anlagen. Es wird diesbezüglich auf die Ausführungen zum Geltungsbereich des § 6 Abs. 1 
Nr. 1 EEG 2023 unter 3.2 verwiesen.  

Für die relevanten Strommengen kommt es nach dem Mustervertrag auf die an der relevanten Messstelle erfassten Strommengen an. 
Die Erfassung der am Netzverknüpfungspunkt tatsächlich eingespeisten und in einen Bilanzkreis eingestellten Mengen erfolgt nach 
den energiewirtschaftlichen Prozessen in einer sog. „Marktlokation“.81 Die Berücksichtigung der Messwerte, für die in das Netz einge-
speisten bzw. in den Bilanzkreis eingestellten Strommengen, erscheint praktikabel, da die Messung dieser Mengen ohnehin stattfin-
det. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Messung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben erfolgt (insb. EEG, Messstellenbe-
triebsgesetz (MsbG) und Mess- und Eichgesetz (MessEG)). Eine gesonderte Methodik zur Ermittlung der tatsächlich eingespeisten 
Strommengen erscheint nicht zweckmäßig, da dies mit zusätzlichem Aufwand für Messung und Messwertermittlung verbunden wäre 
und nicht erkennbar ist, warum die tatsächlichen Strommengen nach diesem Vertrag anders berechnet werden sollten. 

3.5.2 Fiktive Strommengen 
Die fiktiven Strommengen werden in Absatz 2 so definiert wie im EEG 2023 (Anlage 2 Nr. 7.2.). Zur Ermittlung dieser Strommengen 
und zur Abgrenzung der vom Netzbetreiber abgeregelten Strommengen und der sonstigen fiktiven Strommengen werden nähere Vor-
gaben in der vertraglichen Regelung zur Abrechnung gemacht (siehe § 6 Abs. 2 und 4 des Mustervertrags). Zu beachten ist, dass ge-
genwärtig nicht abschließend geklärt ist, ob für Zahlungen für fiktive Strommengen eine Erstattung durch den Netzbetreiber erfolgen 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
79 Siehe Begriffsdefinition des § 3 Nr. 35 EEG 2023. 
80 Vgl. nur §§ 10 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 2 und 3; 11 Abs. 2; 21b Abs. 1 Satz 2; 38a Abs. 2; 51 Abs. 3 EEG 2023, Nummer 3.1.2 Anlage 1 zum EEG 2023; Nummer 7.2. Satz 2 lit. c Anlage 

2 zum EEG 2023. 
81 Die Marktlokation wird definiert durch Festlegungen der Bundesnetzagentur zur Belieferung und Einspeisung von Strom. Die Marktlokation entspricht einer Einspeise- bzw. 

Entnahmestelle im Sinne der Stromnetzzugangsverordnung (StromNZV). In einer Marktlokation wird Energie entweder erzeugt oder verbraucht. Eine Marktlokation wird durch 
eine eindeutige ID identifiziert. Allein die Marktlokation ist Anknüpfungspunkt der Bilanzierung der eingespeisten Strommengen. 



Beiblatt zum Vertrag zur finanziellen Beteiligung von Kommunen an Windenergieanlagen     | 19 

kann (siehe dazu oben). Unabhängig davon ist jedoch unstrittig, dass generell Zahlungen an die Gemeinden auch für fiktive Strom-
mengen vereinbart werden können.  

Sofern der Betreiber entscheidet, dass für fiktive Strommengen keine Zahlungen an die Gemeinden erfolgen sollen, könnte Absatz 2 
gestrichen werden. Zusätzlich wäre eine Streichung in § 6 Abs. 2 sowie in § 1 Abs. 1, wo die Zahlung für fiktive Strommengen generell 
geregelt wird, erforderlich. Für die betroffenen Kommunen bedeutet dies allerdings Unsicherheiten in Bezug auf zu erwartenden Zah-
lungen. Um keine falschen Erwartungen auf Seite der Gemeinde zu wecken und Enttäuschungen mit allen negativen Begleiterschei-
nungen vorzubeugen, sollte dies auch von den Betreibern transparent kommuniziert und gut begründet werden. 

3.5.3 Ausschluss der Strommengen ohne EEG-Vergütung 
Nach dem Vertragsmuster wird davon ausgegangen, dass die Zahlungen an die Gemeinde für die eingespeisten und fiktiven Strom-
mengen erfolgen, auch wenn die Erstattung durch den Netzbetreiber nur für die tatsächlich nach dem EEG geförderten Mengen er-
folgt. 

Sofern entgegen des Vertragsmusters die Parteien vereinbaren wollen, dass die Zahlungspflicht auf die Strommengen beschränkt 
werden soll, für die tatsächlich eine Förderung nach dem EEG in Anspruch genommen wurde und für die der Betreiber folglich eine 
Erstattung vom Netzbetreiber erhält, müsste alternativ die Formulierung in § 4 Abs. 1 des Vertrags angepasst werden. Hierfür könnte 
§ 4 Abs. 1 wie folgt ergänzt werden (kursiv): 

Die tatsächlich eingespeiste Strommenge bestimmt sich nach den Strommengen, die der Betreiber am Verknüpfungspunkt 
der Windenergieanlage mit dem Netz an den Stromabnehmer (z. B. Direktvermarkter, Netzbetreiber) liefert, sofern der Be-
treiber für die Strommenge tatsächlich eine finanzielle Förderung nach dem EEG oder einer aufgrund des EEG erlassenen 
Rechtsverordnung in Anspruch genommen hat. Der Umfang, der am Verknüpfungspunkt der Windenergieanlage mit dem 
Netz an den Stromabnehmer gelieferten Strommengen, entspricht den an den relevanten Messstellen gemessenen Strom-
mengen, die in den Bilanzkreis des Stromabnehmers eingestellt und auf Grundlage der gesetzlichen Vorschriften (insb. 
EEG, Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) und Mess- und Eichgesetz (MessEG)) erfasst werden. 

Damit würde der Anspruch nach § 1 Abs. 1 des Vertrags nur für die Strommengen entstehen, für die tatsächlich eine Förderung nach 
dem EEG ausgezahlt wird und für die der Betreiber demgemäß nach § 6 Abs. 5 EEG 2023 eine Erstattung vom Netzbetreiber erhalten 
kann.  

Grundsätzlich würde der Zahlungsanspruch insbesondere dann entfallen, wenn der anzulegende Wert den Monatsmarktwert (bzw. 
bei Anlagen, die ab dem 1. Januar 2023 einen Zuschlag erhalten haben oder in Betrieb genommen wurden, den Jahresmarktwert) 
übersteigt. Eine solche Regelung könnte aber vor allem dann unangemessen erscheinen, wenn die Anlagenbetreiber bei sehr hohen 
Marktwerten trotz des Wegfalls der EEG-Förderung sehr hohe Einnahmen erzielen. Eine alternative Lösung könnte daher sein, die 
Zahlung auch dann zu leisten, wenn der Monatsmarktwert bzw. der Jahresmarktwert den anzulegenden Wert um einen bestimmten 
Betrag überschreitet. Denn bei einem besonders hohen Jahresmarktwert hat der Anlagenbetreiber typischerweise auch hohe Einnah-
men, so dass die Zahlung für ihn auch ohne Erstattung durch den Netzbetreiber hinnehmbar sein dürfte. Hierfür könnte § 4 Abs. 1 wie 
folgt ergänzt werden (kursiv):  

Die tatsächlich eingespeiste Strommenge bestimmt sich nach den Strommengen, die der Betreiber am Verknüpfungspunkt 
der Windenergieanlage mit dem Netz an den Stromabnehmer (z. B. Direktvermarkter, Netzbetreiber) liefert, sofern der Be-
treiber für die Strommenge tatsächlich eine finanzielle Förderung nach dem EEG oder einer aufgrund des EEG erlassenen 
Rechtsverordnung in Anspruch genommen hat oder der jeweilige energieträgerspezifische Monatsmarktwert [alternativ bei 
Anlagen, die ab dem 01. Januar 2023 eine Zuschlag erhalten oder in Betreib gegangen sind: Jahresmarktwert] den anzule-
genden Wert der Windenergieanlage um […] ct/kWh übersteigt. Der Umfang der am Verknüpfungspunkt der Windenergiean-
lage mit dem Netz an den Stromabnehmer gelieferten Strommengen entspricht den an den relevanten Messstellen gemes-
senen Strommengen, die in den Bilanzkreis des Stromabnehmers eingestellt und auf Grundlage der gesetzlichen Vorschrif-
ten (insb. EEG, Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) und Mess- und Eichgesetz (MessEG)) erfasst werden. 

Sofern die Abrechnung gemäß § 6 dieses Vertrags bereits im laufenden Jahr erfolgt und zu diesem Zeitpunkt möglicherweise noch 
nicht abschließend geklärt ist, ob ein Anspruch auf EEG-Förderung besteht, sollte bei Aufnahme der oben genannten Regelung der 
Abrechnungszeitpunkt des Betreibers gegenüber der Gemeinde so festgelegt werden, dass zum Zeitpunkt der Abrechnung zwischen 
Betreiber und Gemeinde die Endabrechnung zwischen Netzbetreiber und Betreiber bereits erfolgt ist. Denn nur dann ist sicher ge-
klärt, ob die fraglichen Strommengen eine EEG-Vergütung erhalten. Eine Bestimmung des EEG-Vergütungsanspruchs ist insbeson-
dere dann erst nach Jahresende möglich, wenn die Höhe der Marktprämie anhand des energieträgerspezifischen Jahresmarktwertes 
berechnet wird, wie dies bei Strom aus Windenergieanlagen gilt, die nach dem 1. Januar 2023 in Betrieb genommen worden sind 
oder deren Zuschlag nach dem 1. Januar 2023 erteilt worden ist.82 Da der Jahresmarktwert erst am Beginn des neuen Jahres 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
82  Gemäß § 23a EEG 2023 in Verbindung mit Anlage 1 Nr. 4 des EEG 2023. 
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ermittelt werden kann, kann auch erst dann abschließend geklärt werden, ob der anzulegende Wert einer Anlage den Jahresmarkt-
wert übersteigt und somit eine EEG-Förderung fällig wird. Bei alten Windenergieanlagen erfolgt die Berechnung der Marktprämie 
hingegen weiterhin aufgrund des energieträgerspezifischen Monatsmarktwerts.83  

Wenn eine Bestimmung des EEG-Vergütungsanspruchs erst nach Jahresende möglich ist, kann beispielsweise für die im Jahr 2024 
eingespeisten Strommengen, für die die Endabrechnung des Netzbetreibers gegenüber dem Anlagenbetreiber Anfang 2025 erfolgt, 
erst danach die Gutschrift des Betreibers gegenüber der Gemeinde erfolgen. Dies bedeutet dann aufgrund der gesetzlichen Regelung 
zur Erstattungsfähigkeit in § 6 EEG 2023, wonach Betreiber die Erstattung „des im Vorjahr geleisteten Betrages im Rahmen der End-
abrechnung“ vom Netzbetreiber verlangen können, dass der Netzbetreiber die Beträge, die für die in 2024 erzeugten Strommengen 
in 2025 geleistet wurden, erst in 2026 erstattet.84  

Bei der praktischen Abwicklung der Zahlungsansprüche besteht für die Gemeinden das Problem, dass letztlich nur der Anlagenbe-
treiber einen Überblick über die relevanten Strommengen hat. Gemeinden dürften deshalb regelmäßig ein Interesse daran haben, 
einen Beleg über die für die Abrechnung relevanten Strommengen zu erhalten. Als Beleg dürfte die Abrechnung gegenüber dem Netz-
betreiber oder Direktvermarkter tauglich sein. Eine entsprechende Regelung kann auch in den Vertrag aufgenommen werden. Hierfür 
könnte § 4 um folgenden Abs. 3 ergänzt werden (kursiv): 

Als Beleg über die relevanten Strommengen stellt der Betreiber der Gemeinde jährlich zum […] die Abrechnungen der Netzbe-
treiber oder Direktvermarkter über die eingespeisten Strommengen des Betreibers zur Verfügung. 

3.6 Zu § 5 „Keine Gegenleistung der Gemeinde und keine Zweckbindung“ 
§ 5 des Mustervertrags regelt ausdrücklich, dass die Zahlung des Betreibers ohne Gegenleistung der Gemeinde erfolgt. Dies ist zent-
rales Wesensmerkmal des Vertrags. Es ist insbesondere relevant, um eine strafrechtliche Relevanz der Zahlung auszuschließen. 

Zwar sieht § 6 Abs. 4 Satz 2 EEG 2023 ausdrücklich vor, dass eine Zuwendung nach § 6 EEG 2023 nicht als Vorteil im Sinn der §§ 331 
bis 334 StGB gilt. Voraussetzung hierfür ist aber, dass die Vorgaben des § 6 EEG 2023 eingehalten werden. Die Formulierung in § 5 
des Mustervertrags orientiert sich daher unmittelbar an den Vorgaben in Gesetz und Gesetzesbegründung des EEG 2023. Mit der 
Formulierung soll insbesondere sichergestellt werden, dass keine – auch zukünftige – Gegenleistung der Gemeinde erfolgt. Dabei 
wird klarstellend auch geregelt, dass andere Handlungen, die die Gemeinde mit Bezug auf den Betreiber erbringt, nicht im Zusam-
menhang mit der Zahlung des Betreibers nach diesem Vertrag stehen. Dies gilt etwa für Handlungen der Gemeinde im Zusammen-
hang mit der Planung der Windenergieanlagen, von denen der Betreiber unmittelbar oder mittelbar profitiert. Gleichzeitig bleibt es 
natürlich zulässig, dass Betreiber und Gemeinde andere vertragliche Vereinbarungen schließen, wie etwa einen städtebaulichen Ver-
trag. Auch dabei ist es wichtig klarzustellen, dass ein Zusammenhang zwischen der anderen Vereinbarung und der Zuwendung nach 
diesem Vertrag nicht besteht. Dies könnte ggf. in der anderen Vereinbarung auch klarstellend geregelt werden. Selbstverständlich 
darf ein solcher Zusammenhang auch tatsächlich nicht bestehen, und es genügt nicht, dies im Vertrag schlicht zu behaupten. 

Unabhängig von einer Gegenleistung muss die Gemeinde aber mögliche Kosten tragen, die ihrerseits im Zusammenhang mit dem 
Abschluss des Vertrags stehen. Dazu gehören auch ggf. erforderliche Zustimmungen für den Vertragsschluss. Gleichzeitig muss der 
Betreiber auch sicherstellen, dass er keinen Druck auf die Gemeinde ausübt, der mit weiteren Zahlungen verknüpft ist und im Zusam-
menhang mit dem Vertrag steht. D. h. der Vertragsabschluss erfolgt tatsächlich auf Dauer und ohne Gegenleistung. 

Weiterhin regelt § 5 Abs. 3 des Mustervertrags, dass auch keine Zweckbindung für die Verwendung der Mittel durch die Gemeinde 
besteht. Denn eine wie auch immer geartete Zweckbindung könnte letztlich eine Gegenleistung der Gemeinde sein. So würde es sich 
möglicherweise als Vorteil für den Projektierer erweisen, wenn sich die Gemeinde zur Aufklärung über den Nutzen von Windenergie 
vertraglich verpflichten würde. Es könnte der Anschein eines unzulässigen Austauschverhältnisses entstehen, da auch eine bloße 
Zweckbindung die Gemeinde zu bestimmten Handlungen veranlassen könnte. Dies dürfte wohl auch für den Fall gelten, dass sich die 
Gemeinde verpflichtet, die Mittel für einen bestimmten Ortsteil – etwa den besonders von der Windenergie betroffenen Ortsteil – zu 
verwenden. 

Wenn und soweit eine landesgesetzliche Zweckbindung bestehen sollte und das entsprechende Landesgesetz vor Inbetriebnahme 
der jeweiligen Windenergieanlage in Kraft getreten ist, bleibt diese landesgesetzliche Zweckbindung unabhängig von den Regelungen 
des Vertrags bestehen.85 Wenn eine Klarstellung zum Verhältnis zu landesrechtlichen Regelungen gewünscht ist, kann eine deklara-
torische Klarstellung im Vertrag vorgenommen werden. Hierfür könnte § 5 Abs. 3 wie folgt ergänzt werden (kursiv): 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
83  Gemäß. § 23a EEG 2023 in Verbindung mit Anlage 1 Nr. 3 des EEG 2023. 
84  Siehe hierzu auch Clearingstelle EEG | KWKG (2024), Auslegungshilfe des Runden Tisches zur Anwendung von § 6 EEG 20231 – Finanzielle Beteiligung der Kommunen am Aus-

bau von Wind- und Freiflächenanlagen, S. 8 ff. 
85  Eine landesrechtliche Zweckbindung ist insofern unproblematisch, als sie aus dem Gesetz erfolgt und insofern keine Pflicht ist, die aufgrund des Vertrags erfolgt. Demgemäß 

kann eine aufgrund der Zweckbindung vorgenommene Handlung der Gemeinde auch nicht als Gegenleistung für den Betreiber angesehen werden. 

https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/sites/default/files/2024-07/Auslegungshilfe.pdf
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/sites/default/files/2024-07/Auslegungshilfe.pdf
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Unbeschadet abweichender landesrechtlicher Regelungen erfolgt die Zahlung nach § 1 dieses Vertrags i. V. m. Anlage 2 ohne 
jedwede Zweckbindung an die Gemeinde […], und die Gemeinde […] kann ohne jede Mitwirkung oder Einflussnahme des 
Betreibers über die Verwendung der nach § 1 dieses Vertrags i. V. m. Anlage 2 gezahlten Mittel selbstbestimmt entschei-
den. 

Die Mitteilung über die Verwendung der Zahlungen an die Gemeinde stellt im Übrigen keine Zweckbindung dar. Eine solche Mitteilung 
kann von der Gemeinde jedoch nicht eingefordert werden.86 

3.7 Zu § 6 „Abrechnung und Zahlung” 

3.7.1 Jährliche Abrechnung und Abrechnungszeitraum (Absatz 1) 
Für die tatsächlichen Strommengen ist in Absatz 1 eine jährliche Abrechnung vorgesehen. Bei einer jährlichen Abrechnung mit einem 
Abrechnungszeitraum 1. Januar – 31. Dezember besteht allerdings das Problem, dass die Zahlung der Zuwendung nach Ansicht des 
Arbeitskreises dann nicht im Abrechnungsjahr, sondern erst im Folgejahr der Einspeisung erfolgen kann. Aus diesem Grund würde 
dann die Erstattung der Zahlungen durch den Netzbetreiber87 erst im Jahr nach dem Folgejahr erfolgen. Beispiel: Wenn die Zuwen-
dung an die Gemeinde für im Jahr 2023 eingespeiste Strommengen Anfang 2024 abgerechnet und gezahlt wird, erfolgt die Erstat-
tung der Zahlung an den Anlagenbetreiber erst im Jahr 2025. Dieses Risiko besteht, weil die Betreiber nach dem Wortlaut des Geset-
zes gegenüber dem Netzbetreiber nur „die Erstattung des im Vorjahr geleisteten Betrages“ verlangen können (vgl. § 6 Abs. 5 EEG 
2023).  

Vor diesem Hintergrund wird in Absatz 1 des Musters ein Abrechnungsturnus vorgeschlagen, der vor dem Jahresende endet, so dass 
noch im Jahr der Einspeisung tatsächlich Zahlungen vom Betreiber an die Gemeinde geleistet werden. Diese Zahlungen können dem 
Betreiber dann direkt im Folgejahr vom Netzbetreiber erstattet werden. Beispielhaft stellt sich die jährliche Abrechnung daher wie 
folgt dar: Der Betreiber stellt bis zum 15. Dezember 2024 die Gutschrift für die Strommengen, die im Zeitraum vom 1. Dezember 
2023 bis zum 30. November 2024 eingespeist wurden und zahlt diesen Betrag noch im Jahr 2024 an die Gemeinde. Bis zum 28. Feb-
ruar 2025 kann er die Beträge dann in der Endabrechnung gegenüber dem Netzbetreiber geltend machen und erhält diese im Jahr 
2025 ausgezahlt. 

Mit dieser Regelung soll erreicht werden, dass für den Betreiber kein zu großer Zeitverzug zwischen der Zahlung an die Gemeinde 
und der Erstattung durch den Netzbetreiber erfolgt. Für die Gemeinde dürfte dieser Abrechnungsturnus keine Nachteile haben. Denn 
die Gemeinde erhält jährliche Zahlungen, die sogar etwas früher ausgezahlt werden als bei einer Abrechnung nach Ende des Kalen-
derjahres. Selbstverständlich kann aber auch ein anderer Abrechnungsturnus vereinbart werden, hierfür wären die Daten in dem Ver-
trag entsprechend zu ändern.  

Wenn eine Erstattung der Zuwendungen durch den Netzbetreiber aufgrund der Vorgaben in § 6 Abs. 5 EEG 2023 von vornherein nicht 
in Betracht kommt, kann ein anderer Abrechnungsrhythmus gewählt werden. Generell gilt, dass der Abrechnungszeitraum für die 
Zahlungen der Anlagenbetreiber an die Gemeinden frei gewählt werden kann und etwa monatliche, jährliche oder auch aperiodische 
Zahlungen möglich sind.88 

Sollten nur Zuwendungen für erstattungsfähige Strommengen geleistet werden, ist eventuell ein späterer Abrechnungszeitraum zu 
wählen (siehe hierzu Ausführungen in 3.5).89 Dies gilt insbesondere dann, wenn für die finanzielle Förderung der jeweiligen Wind-
energieanlage der energieträgerspezifische Jahresmarktwert maßgeblich ist (wie dies für Windenergieanlagen gilt, die nach dem 1. 
Januar 2023 in Betrieb genommen worden sind oder deren Zuschlag nach dem 1. Januar 2023 erteilt worden ist, wird).90 Denn der 
Jahresmarktwert steht erst nach Ablauf des gesamten Kalenderjahres fest, und demgemäß kann erst dann abschließend geklärt 
werden, ob der anzulegende Wert einer Anlage den Jahresmarktwert übersteigt und somit eine EEG-Förderung fällig wird. 

3.7.2 Abrechnung der fiktiven Strommengen (Absatz 2 und 4) 
Für die fiktiven Strommengen wird in Absatz 2 eine besondere Methodik zur Abrechnung vorgesehen. Dabei soll unterschieden wer-
den zwischen Ausfallmengen aufgrund von Redispatch gemäß §§ 13 ff. EnWG einerseits und sonstigen Abschaltungen (z. B. aufgrund 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
86  Ausweislich der Gesetzesbegründung zur Vorgängerregelung § 36k EEG soll die Kommunale Beteiligung der Akzeptanzförderung dienen. Dieses Ziel kann nicht erreicht werden, 

wenn nicht öffentlich wird, welche Vorteile die Gemeinde durch die vorhandenen Windenergieanlagen generiert. 
87 Nach § 6 Abs. 5 EEG 2023. 
88  Clearingstelle EEG | KWKG (2024), Auslegungshilfe des Runden Tisches zur Anwendung von § 6 EEG 20231 – Finanzielle Beteiligung der Kommunen am Ausbau von Wind- und 

Freiflächenanlagen, S. 8. 
89  Siehe hierzu auch Clearingstelle EEG | KWKG (2024), Auslegungshilfe des Runden Tisches zur Anwendung von § 6 EEG 20231 – Finanzielle Beteiligung der Kommunen am Aus-

bau von Wind- und Freiflächenanlagen, S. 8 ff. 
90  Gemäß § 23a EEG 2023 in Verbindung mit Anlage 1 Nr. 4 des EEG 2023. 

https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/sites/default/files/2024-07/Auslegungshilfe.pdf
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/sites/default/files/2024-07/Auslegungshilfe.pdf
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/sites/default/files/2024-07/Auslegungshilfe.pdf
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/sites/default/files/2024-07/Auslegungshilfe.pdf
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der optimierten Vermarktung, der Eigenversorgung oder der unmittelbaren Stromlieferung an Dritte) sowie technischen Nicht-Verfüg-
barkeiten andererseits.  

Ausfallmengen wegen Redispatch gemäß §§ 13 ff. EnWG fallen an, wenn Windenergieanlagen durch den Netzbetreiber oder auf des-
sen Aufforderung durch einen Dritten abgeschaltet oder heruntergeregelt werden, um eine Überlastung der Stromnetze zu verhin-
dern. Diese Strommenge kann regional beträchtliche Werte annehmen. Da diese Strommengen gegenüber dem Betreiber in der Regel 
zeitnah definiert und entschädigt werden, soll auch die entsprechende Zuwendung in jährlichem Turnus an die Gemeinde gezahlt 
werden. Demgemäß ist vorgesehen, dass die Abrechnung über die fiktiven Strommengen vom Betreiber jährlich vorzunehmen ist, 
sofern dem Betreiber Abrechnungen des Netzbetreibers über die abgeregelten Strommengen vorliegen. 

Sonstige fiktive Strommengen, z. B. aufgrund von anderen Abschaltungen oder technischen Nichtverfügbarkeiten, sind hingegen 
schwieriger zu ermitteln. Der Betreiber muss für Anlagen in der Ausschreibung nach § 36h Abs. 2 i. V. m. Anlage 2 EEG 202391 aller-
dings ohnehin ein Gutachten erstellen, in dem auch die fiktiven Strommengen gutachterlich ermittelt werden. Um den Aufwand für 
die Ermittlung dieser Strommengen auf ein verhältnismäßiges Maß zu beschränken, wird im Mustervertrag vorgesehen, die Abrech-
nung der fiktiven Strommengen nur alle fünf Jahre bei Erstellung dieses Gutachtens durchzuführen.92 Für die Gemeinde sollte diese 
späte Abrechnung vertretbar sein, da der Anteil dieser Strommengen an den gesamten zu berücksichtigenden Strommengen in aller 
Regel sehr gering ist. Selbstverständlich kann aber auch für diesen Teil der fiktiven Strommengen ein anderer Abrechnungsturnus 
vereinbart werden, wenn dies sinnvoll erscheint oder die Parteien dies wünschen. Dies setzt voraus, dass sich die Parteien über die 
fiktiven Strommengen einig sind. Dabei sollte insbesondere die Frage der Ermittlung der fiktiven Strommengen ohne das Gutachten 
geklärt werden.93 Es ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass in den Anwendungsbereich des § 6 Abs. 1 EEG 2023 auch Anlagen 
einbezogen werden, die keiner Ausschreibungspflicht unterfallen und deren Betreiber daher kein entsprechendes Gutachten erstel-
len müssen. Daher wird in diesen Fällen der vergleichbare Nachweis der Regelfall sein. Daher wurde in dem Vertrag „nicht oder nicht 
mehr zur Erstellung eines Gutachtens nach § 36h“ aufgenommen.  

Es ist gegenwärtig nicht abschließend geklärt, ob für Zahlungen für fiktive Strommengen eine Erstattung durch den Netzbetreiber 
erfolgen kann (siehe dazu oben). Unabhängig davon ist jedoch unstrittig, dass generell Zahlungen an die Gemeinden auch für fiktive 
Strommengen vereinbart werden können. Sofern sich die Parteien des Vertrags hingegen dafür entscheiden, dass für fiktive Strom-
mengen keine Zahlungen an die Gemeinden erfolgen sollen, könnte Absatz 2 gestrichen werden. Zusätzlich wäre eine Streichung in 
§ 4 Abs. 2 sowie in § 1 Abs. 1, wo die Zahlung für fiktive Strommengen generell geregelt wird, erforderlich. 

3.7.3 Optionales Rückforderungsrecht 
Bei der Erstellung des Vertragsmusters wurde im Arbeitskreis diskutiert, ob ein vertragliches Rückforderungsrecht des Betreibers von 
der Gemeinde für den Fall erforderlich ist, dass dem Betreiber die Beträge vom Netzbetreiber nicht erstattet oder von letzterem zu-
rückgefordert werden. Diesbezüglich gilt im Übrigen die regelmäßige Verjährungsfrist von drei Jahren gemäß § 195 BGB.94 

Dabei ist zunächst zu berücksichtigen, dass nach der neuen Rechtslage nach dem EEG 2023 eine Erstattung vom Netzbetreiber nur 
für die Strommengen besteht, für die der Betreiber tatsächlich eine finanzielle Förderung nach dem EEG oder einer aufgrund des EEG 
erlassenen Rechtsverordnung in Anspruch genommen hat. Demgemäß werden dem Betreiber die Beträge generell nicht erstattet, für 
die keine finanzielle Förderung nach dem EEG (oder einer aufgrund des EEG erlassenen Rechtsverordnung) in Anspruch genommen 
wurde. Es bestand im Arbeitskreis allerdings Einigkeit, dass eine allgemeine Rückforderung für diese Beträge nicht ermöglicht wer-
den soll. Sofern Betreiber für die nicht erstattungsfähigen Strommengen keine Zahlungen an die Gemeinden leisten wollen, kann in 
§ 4 eine optionale bzw. alternative Formulierung übernommen werden (siehe oben unter 3.5), wonach die tatsächlich eingespeisten 
Strommengen, für die der Anspruch der Gemeinde besteht, einschränkend definiert werden. 

Abseits dieses Falls erschien dem Arbeitskreis im Ergebnis eine allgemeine Klausel zur Rückforderung für nicht vom Netzbetreiber 
erstattete oder vom Netzbetreiber zurück geforderte Beträge für den Vertrag nicht zwingend erforderlich zu sein. Fälle, in denen der 
Netzbetreiber die Zahlungen des Betreibers an die Gemeinde nicht erstattet oder zurückfordert, dürften in der Praxis äußerst selten 
sein. Aufgrund der oben dargestellten Unklarheit zur Erstattungsfähigkeit von Zuwendungen für fiktive Strommengen95 erscheint es 
nicht ausgeschlossen, dass Netzbetreiber die Beträge dafür nicht erstatten und Rückforderungen entstehen können. Darüber hinaus 
dürften Rückforderungen im Wesentlichen nur dann auftreten, wenn die Zahlungshöhe falsch berechnet wurde. Falsche Berechnun-
gen können von den Parteien vermieden werden (wobei das vertragliche Rückforderungsrecht ohnehin nur „greifen“ würde, wenn die 
fehlerhafte Berechnung nicht vom Betreiber zu vertreten wäre). Denkbar wäre auch, dass die vertraglichen Regelungen von den 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
91 § 36h Abs. 2 EEG 2023 i. V. m. Anlage 2 Nummer 7 EEG 2023. 
92 Gemäß § 36h Abs. 2 EEG 2023 i. V. m. Anlage 2 Nummer 7 EEG 2023. 
93 Gemäß § 36h Abs. 2 EEG 2023 i. V. m. Anlage 2 Nummer 7 EEG 2023. 
94  Zur Verjährung der Rückerstattungsansprüche gegenüber dem Netzbetreiber siehe Clearingstelle EEG | KWKG (2024), Auslegungshilfe des Runden Tisches zur Anwendung von 

§ 6 EEG 20231 – Finanzielle Beteiligung der Kommunen am Ausbau von Wind- und Freiflächenanlagen, S. 10 ff. 
95  Siehe dazu oben 2.4.2. 

https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/sites/default/files/2024-07/Auslegungshilfe.pdf
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Vorgaben des EEG 2023 abweichen (z. B. Luftlinienentfernung, anlagenbezogene Betrachtung).96 Allerdings ist in diesem Fall in dem 
Vertragsmuster97 vorgesehen, dass die Regelungen des EEG 2023 denen des Vertrags vorgehen, so dass insoweit ein bereicherungs-
rechtlicher Anspruch des Betreibers nach § 812 Abs. 1 BGB in Betracht kommt. Darüber hinaus könnte sich eine solche Situation bei 
einer Unwirksamkeitserklärung des § 6 EEG 2023 (generell oder im Hinblick auf Windenergieanlagen) ergeben. Der Arbeitskreis geht 
allerdings davon aus, dass § 6 EEG 2023 bei einer Feststellung der (unwahrscheinlichen) Verfassungswidrigkeit vom Bundesverfas-
sungsgericht nicht rückwirkend aufgehoben werden würde. Denn das Bundesverfassungsgericht hatte etwa auch im Falle der „Kohle-
pfennig-Entscheidung“ entschieden, dass die entsprechende Regelung des „3. Verstromungsgesetzes“ nicht rückwirkend aufgeho-
ben wird, sondern bis längstens zum 31. Dezember 1995 weiter anwendbar ist.98 Im Falle der Verfassungswidrigkeit ist in § 7 
Abs. 4 lit. b des Vertrags ein Kündigungsrecht aus wichtigem Grund vorgesehen, so dass mit der Kündigung keine Verpflichtung des 
Betreibers zur Zahlung der Zuwendungen mehr besteht. Dies dürfte gegebenenfalls nur ab dem Zeitpunkt der Wirksamkeit der Kündi-
gung gelten. Wenn und soweit entgegen der Annahme des Arbeitskreises das EEG 2023 insoweit doch rückwirkend aufgehoben 
würde, könnte sich ein Rückzahlungsanspruch des Betreibers möglicherweise aus dem Aspekt „Wegfall der Geschäftsgrundlage“ 
nach § 313 BGB ergeben.  

Durchaus könnten sich auch andere – im Arbeitskreis noch nicht „mitgedachte“ – Rückforderungskonstellationen ergeben oder die 
skizzierten Lösungsansätze nicht zum Erfolg führen. Gegebenenfalls hätte der Betreiber dann keine Möglichkeit, die vom Netzbetrei-
ber nicht erstatteten oder zurückgeforderten Beträge von der Gemeinde zurückzufordern. Dabei sollte sich das Rückforderungsrecht 
bei den tatsächlichen Strommengen auf die Strommengen beschränken, für die der Betreiber eine finanzielle Förderung nach dem 
EEG oder einer aufgrund des EEG erlassenen Rechtsverordnung in Anspruch genommen hat, damit keine allgemeine Rückforderung 
für Zuwendungen erfolgt, für die es gemäß § 6 Abs. 5 EEG 2023 nach neuer Rechtslage keine Erstattung geben soll (siehe dazu aller-
dings die Option zu § 4 Abs. 1 des Vertrags unter 3.5). Sollten Betreiber und Gemeinde über eine vertragliche Rückzahlungspflicht 
beraten, bietet sich demgemäß aus Sicht des Arbeitskreises folgende Regelung an: 

„Unbeschadet weiterer Rückforderungsansprüche sind Zuwendungen, die dem Betreiber nach § 6 Abs. 5 EEG 2023 vom 
Netzbetreiber für die tatsächlich eingespeisten Strommengen, für die der Betreiber eine finanzielle Förderung nach dem EEG 
oder einer aufgrund des EEG erlassenen Rechtsverordnung in Anspruch genommen hat, oder für fiktive Strommengen nicht 
erstattet werden oder die der Netzbetreiber nach der Auszahlung vom Betreiber zurückfordert, von der Gemeinde an den Be-
treiber zurückzuzahlen, sofern der Betreiber die Nicht-Erstattung bzw. Rückforderung nicht zu vertreten hat. Der Betreiber 
wird die Gemeinde informieren, soweit der Netzbetreiber die Erstattung von Zuwendungen nach diesem Vertrag ablehnt oder 
die Zuwendungen zurückfordert. Die Rückforderungsansprüche des Betreibers nach Satz 1 entstehen mit Geltendmachung 
der Ansprüche seitens des Betreibers gegenüber der Gemeinde und können von der Gemeinde durch Aufrechnung nach Maß-
gabe der gesetzlichen Vorgaben unter anderem mit eigenen Forderungen nach diesem Vertrag zum Erlöschen gebracht wer-
den.“ 

Diese Ergänzung könnte hinter Absatz 5 als neuer Absatz 6 eingefügt und die Überschrift wie folgt geändert werden: 

„§ 6 Abrechnung, Zahlung und Rückforderung“ 

Der jetzige Absatz 6 würde dann Absatz 7.  

Wenn der Mustervertrag mit einem Landkreis geschlossen wird, müsste der eingefügte Absatz 6 entsprechend angepasst werden.  

Um die öffentlichen Diskussionen in der Gemeinde zur Umsetzung des Vertrags und die Umsetzung des Windenergieprojekts nicht 
unnötig zu belasten, sollte ggf. zusätzlich eine Vereinbarung getroffen werden, die eine tatsächliche Rückzahlung der Gemeinde an 
den Betreiber soweit wie möglich ausschließt. Dies kann durch eine verzögerte Fälligkeit des Rückzahlungsanspruchs des Betreibers 
gelingen. Ergänzend zu der obigen vertraglichen Rückzahlungsregelung könnte daher folgender Satz 4 sinnvoll zu ergänzen sein: 

„Die Rückforderungsansprüche des Betreibers werden mit Ablauf des dritten auf die Entstehung der Ansprüche folgenden 
Kalenderjahres fällig.“ 

Dadurch würde zum Ersten geregelt, dass die Rückforderungsansprüche des Betreibers erst mit Ablauf des dritten Kalenderjahres 
nach Geltendmachung des Rückforderungsanspruchs fällig werden. Vorher müsste die Gemeinde also den Rückforderungsanspruch 
nicht befriedigen. Die drei Kalenderjahre sind heranzuziehen, wenn man davon ausgeht, dass der Netzbetreiber Rückforderungsan-
sprüche gegenüber dem Betreiber für maximal einen solchen Zeitraum durchsetzen kann, weil der Betreiber Rückforderungsansprü-
che des Netzbetreibers für darüberhinausgehende Zeiträume durch Erhebung der Verjährungseinrede nach § 55b EEG 2023 abweh-
ren kann. Dies setzt allerdings voraus, dass § 55b EEG 2023 auch auf Rückforderungsansprüche für zu viel ausgezahlte Zuwendun-
gen nach § 6 EEG 2023 anzuwenden ist. Dafür könnte sprechen, dass § 6 EEG 2023 in § 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
96 Vgl. dazu oben. 
97 Vgl. § 11 Abs. 2 des Mustervertrags. 
98 Vgl. BVerfG, Beschluss vom 11.10.1994, Az. 2 BvR 633/86. 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/1994/10/rs19941011_2bvr063386.html
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Energiefinanzierungsgesetz (im Folgenden: „EnFG“)99 erwähnt wird: Die vom Netzbetreiber ausgezahlten Zuwendungen sind vom 
zuständigen Übertragungsnetzbetreiber zu erstatten, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. In § 18 Abs. 1 EnFG wird bestimmt, 
dass der Übertragungsnetzbetreiber verpflichtet ist, an den Netzbetreiber zu viel ausgezahlte Beträge – damit dann wohl auch zu viel 
ausgezahlte Zuwendungen – zurückzufordern. Die entsprechende Verjährungsregelung ist in § 55b EEG 2023 zu finden. Damit ist der 
Mechanismus auch im Verhältnis Netzbetreiber-Anlagenbetreiber anzuwenden, wobei insoweit nach Satz 3 auch das sog. Aufrech-
nungsverbot aufgehoben wird. Gegen eine Anwendbarkeit des § 55b EEG 2023 könnte allerdings eingewendet werden, dass der An-
wendungsbereich der Vorschrift nur eröffnet wird, wenn mehr als „im Teil 3 vorgeschrieben“ ausgezahlt wird. Da § 6 EEG 2023 je-
doch in Teil 1 verortet ist, würde es sich bei den Zuwendungen nicht um eine Zahlung nach Teil 3 handeln. Hinzu kommt, dass es die 
enge „Verzahnung“ der Regeln zur Rückforderung ab dem 1. Januar 2023 nicht mehr gibt, da der „alte“ § 57 EEG 2021 nun auf die 
erwähnten Regelungen im EEG 2023 und im EnFG aufgeteilt werden. Die besseren Argumente sprechen allerdings gleichwohl für die 
Anwendbarkeit des § 55b EEG 2023 auch auf Ansprüche nach § 6 EEG 2023. Denn auch aus den Gesetzesmaterialien lässt sich 
nichts dafür entnehmen, dass der Gesetzgeber mit der Aufteilung in inhaltlicher Hinsicht insoweit etwas ändern wollte. Wollte man 
der anderen Ansicht folgen und die bestehenden Unsicherheiten damit „absichern“, wonach die kurze Verjährungsfrist zugunsten des 
Anlagenbetreibers nicht gelten würde, wären die längeren zivilrechtlichen Verjährungsfristen nach §§ 195 ff. BGB zu beachten. Dem-
entsprechend müsste der Eintritt der Fälligkeit in der oben vorgeschlagenen Klausel auf einen späteren Zeitpunkt gelegt werden. 

Zum Zweiten kann die Gemeinde alle bis zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Rückforderungsansprüche entstandenen eigenen Ansprü-
che auf Zuwendungen nutzen, um die geltend gemachten Rückforderungsansprüche durch Aufrechnung zum Erlöschen zu bringen: 
Da der Schuldner (hier – mit Blick auf die Rückforderungsansprüche – die Gemeinde) aber seine eigene Forderung gegenüber der 
Forderung des Gläubigers (hier: der Betreiber) nur dann aufrechnen kann, wenn seine eigene Forderung fällig ist100, wurde die Fällig-
keit der Rückforderungsansprüche so konstruiert, dass sie „verzögert“ wirkt. Denn bis die Rückforderungsansprüche des Betreibers 
fällig werden, werden auch die Zahlungsansprüche der Gemeinde fällig und die Aufrechnungslage ist hergestellt. Ohne diese Verzö-
gerung könnte der Betreiber seine Rückzahlungsansprüche unmittelbar einfordern. Weil die Ansprüche der Gemeinde zu diesem Zeit-
punkt möglicherweise aber noch nicht fällig sind, müsste die Gemeinde die erhaltenen Zuwendungen dann – überspitzt formuliert – 
direkt überweisen.  

Mit dieser Ergänzung können damit ggf. insgesamt hohe und plötzlich „aktive“ Rückzahlungsansprüche gegenüber der Gemeinde 
vermieden werden. Die Gemeinde kann die Zeit nutzen, um die Rückforderungsansprüche des Betreibers durch Aufrechnung voll-
ständig aufzuwiegen. Sie erhält dann in diesem Zeitraum zwar keine Zahlungen mehr, muss aber auch keine Rückzahlungen aktiv 
leisten. Voraussetzung ist, dass die Anlagen weiterhin betrieben werden und jährlich entsprechende Ansprüche der Gemeinde ent-
stehen sowie die Beträge in jedem Kalenderjahr in etwa gleich hoch sind. Die Fälligkeit wird an die Geltendmachung geknüpft. Denn 
mit der Geltendmachung erhält die Gemeinde Kenntnis von den Rückforderungsansprüchen und kann diese im Wege der Aufrech-
nung befriedigen. 

3.8 Zu § 7 „Vertragsbeginn, Laufzeit, Kündigung” 
Absatz 1 legt in den Verträgen für Neuanlagen zunächst den Beginn der Laufzeit des Vertrags fest, wobei hier aufgrund des Inkrafttre-
tens des EEG 2023 als frühester Zeitpunkt der 1. Januar 2023 gewählt wurde. Die vertragliche Pflicht zur Zahlung der Zuwendungen 
entsteht allerdings erst, wenn die jeweilige(n) Windenergieanlage(n) tatsächlich in Betrieb gegangen ist bzw. sind. In den Verträgen 
für Bestandsanlagen ist die Regelung identisch ausgestaltet. Der Beginn der Zahlung wird – da die Anlagen schon in Betrieb sind – 
auf das Inkrafttreten des Vertrags gelegt. 

Absatz 2 legt die Dauer der Laufzeit des Vertrags fest. Zur Erreichung des mit § 6 EEG 2023 verbundenen Normzwecks – die Verbes-
serung der Akzeptanz – wird mit dem Vertrag eine verlässliche Zahlungspflicht der Anlagenbetreiber an die Gemeinde über eine mög-
lichst lange Laufzeit angestrebt.  

Eine zunächst sinnvoll erscheinende Option, dass die Zahlung an die Dauer des EEG-Vergütungsanspruchs zu knüpfen wäre, er-
scheint problematisch. Denn diese Option würde möglicherweise eine unbestimmte Vertragsdauer festlegen, da sie sich auf unge-
wisse Ereignisse in der Zukunft bezieht. Eine unbestimmte Vertragsdauer wäre jedoch rechtlich wohl mit einem betreiberseitigen 
ordentlichen Kündigungsrecht verknüpft. Da ein solches ordentliches Kündigungsrecht aufgrund der angestrebten langfristigen Ver-
lässlichkeit der Zahlungen vermieden werden soll, wird eine langfristige, in festen Jahren bemessene Laufzeit mit automatischer Ver-
längerung festgesetzt.  

Eine erste Laufzeit von bis zu 20 Jahren mit einer Verlängerungsoption von einmal fünf Jahren dürfte dabei nach Einschätzung des 
Arbeitskreises zulässig sein. Denn gemäß Sinn und Zweck des § 6 EEG 2023 und der dort angelegten langen Zahlungsdauer, 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
99  Gesetz zur Finanzierung der Energiewende im Stromsektor durch Zahlungen des Bundes und Erhebung von Umlagen (Energiefinanzierungsgesetz – EnFG) v. 20.7.22, BGBL. I, S. 

1272 ff. 
100 Vgl. § 387 BGB: „Schulden zwei Personen einander Leistungen, die ihrem Gegenstand nach gleichartig sind, so kann jeder Teil seine Forderung gegen die Forderung des anderen 

Teils aufrechnen, sobald er die ihm gebührende Leistung fordern und die ihm obliegende Leistung bewirken kann.“ 
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erschiene es widersprüchlich, wenn der Betreiber nicht über eine annähernd lange Laufzeit vertraglich gebunden werden würde, um 
die Zahlungen an die Gemeinde damit langfristig sicherstellen zu können. Verkürzt gesagt: Würde nur eine z. B. fünfjährige Laufzeit 
als zulässig erachtet, könnte es sein, dass ein Betreiber die Zahlungen auch nur für diesen kurzen Zeitraum leistet.  

In Anbetracht der Tatsache, dass zum einen der EEG-Vergütungszeitraum bei „Ausschreibungsanlagen“ bei 20 Jahren liegt101 und 
grundsätzlich mit der Inbetriebnahme der Anlage beginnt und zum anderen der Vertrag nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2023 mit einem 
gewissen Vorlauf geschlossen werden kann102, spricht dies für die vorgeschlagene Vertragslaufzeit. Zu bedenken ist in diesem Zu-
sammenhang auch, dass sich der EEG-Vergütungszeitraum bei bestimmten Anlagen aufgrund der Verringerung des Zahlungsan-
spruchs bei negativen Preisen nach § 51 EEG 2023 über die 20 Jahre hinaus verlängern kann.103 Sollte die Vergütungsdauer vor Ab-
lauf der Vertragslaufzeit enden, besteht ein Kündigungsrecht gemäß Absatz 4 (siehe dazu sogleich). Damit wird sichergestellt, dass in 
jedem Fall ein Gleichlauf zwischen Dauer der EEG-Förderung und Vertragslaufzeit erreicht werden kann. Um diesen Gleichlauf zwi-
schen EEG-Vergütungsdauer und Vertragsdauer herzustellen, könnte man auch darüber nachdenken, die Verlängerungsoption des 
Vertrags an die EEG-Vergütungsdauer zu koppeln. Dies erschien dem Arbeitskreis aber nicht hinreichend rechtssicher, da in diesem 
Fall möglicherweise eine nicht eindeutig bestimmbare Vertragslaufzeit vereinbart würde. 

Sollte die Laufzeit über die eingangs erwähnte Dauer hinaus vereinbart werden, dürfte dies zunehmend problematisch werden. Wird 
eine kürzere Laufzeit gewählt, nimmt die rechtliche Sicherheit zu – allerdings mit den oben beschriebenen Nachteilen für die Ge-
meinde. Rechtsprechung liegt zu der zulässigen Laufzeit von Verträgen nach § 6 EEG 2023 bislang – soweit ersichtlich – nicht vor, so 
dass auch mit Blick auf die oben genannte Laufzeit Rechtsunsicherheiten verbleiben. Wäre die Regelung unwirksam, wäre der Vertrag 
auf unbestimmte Dauer geschlossen und beiden Parteien würde ein ordentliches Kündigungsrecht zustehen. 

Mit Blick auf Bestandsanlagen müsste überlegt werden, ob eine kürzere Vertragslaufzeit gewählt wird.  

Während der hier angestrebten festen Laufzeit des Vertrags besteht kein ordentliches Kündigungsrecht für den Betreiber. Der Ge-
meinde wird hingegen ein kurzfristiges Kündigungsrecht eingeräumt. Dieses Recht dürfte aus Sicht des Betreibers aber unproblema-
tisch sein. 

Absatz 4 regelt außerdem klarstellend, dass das Kündigungsrecht aus wichtigem Grund gemäß § 314 BGB bestehen bleibt. Darüber 
hinaus werden einzelne wichtige Gründe für diesen Vertrag definiert, die beiden Parteien ein Kündigungsrecht einräumen.  

Von dem wichtigen Grund unter (d) ist nach Ansicht des Arbeitskreises insbesondere der Fall erfasst, dass für Windenergieanlage(n), 
für die eine finanzielle Förderung nach dem EEG 2023 oder einer auf Grund des EEG 2023 erlassenen Rechtsverordnung in Anspruch 
genommen werden soll, innerhalb von ca. zwei Jahren nach Unterzeichnung des Vertrags nicht die Voraussetzungen für eine finanzi-
elle Förderung nach dem EEG geschaffen werden konnten (z. B. wenn kein Zuschlag im EEG-Ausschreibungsverfahren erteilt wurde).  

Der wichtige Grund unter (f) entstand aus der Diskussion des Arbeitskreises, dass es grundsätzlich nach 20 Jahren ab Inbetrieb-
nahme der Windenergieanlage(n) für den Betreiber die Möglichkeit geben sollte, den Vertrag zu kündigen, wenn er der Gemeinde 
nachweisen kann, dass die Zuwendungen an die Gemeinde den Weiterbetrieb wirtschaftlich unzumutbar machen würden. Dies be-
trifft sowohl EEG-geförderte Anlagen, bei denen nach 20 Jahren die Förderung und damit auch die Erstattungsfähigkeit vom Netzbe-
treiber endet, als auch ungeförderte Anlagen. Wichtig im Rahmen dieses Kündigungsrechts ist, dass es für den wichtigen Grund unter 
(f) einen direkten Zusammenhang zwischen der schlechten Erlöslage der im Vertrag erfassten Anlage(n) und den sich aus dem Ver-
trag ergebenden Zuwendungen an die Gemeinde geben muss. 

3.9 Zu § 8 „Rechtsnachfolge bezüglich der Betreiberstellung” 
In § 8 des Mustervertrags wird eine Regelung zur Rechtsnachfolge getroffen. Diese soll sicherstellen, dass der Anspruch der Ge-
meinde auch im Falle eines Betreiberwechsels bestehen bleibt.  

Mit der Regelung wird der ursprüngliche Betreiber bzw. Vorhabenträger verpflichtet, seine Pflichten aus diesem Vertrag auf den 
neuen Betreiber bzw. Vorhabenträger zu übertragen. Eine unmittelbare Pflicht des neuen Betreibers gegenüber der Gemeinde zur 
Übernahme der Pflichten kann aus dem Vertrag allerdings nicht abgeleitet werden, da es sich dann um einen unzulässigen Vertrag zu 
Lasten Dritter handeln würde. Es wird daher vorliegend eine alleinige Pflicht des ursprünglichen Betreibers bzw. Vorhabenträgers 
statuiert, dafür Sorge zu tragen, dass der Vertrag und die damit verbundenen Zahlungspflichten von dem neuen Betreiber bzw. Vor-
habenträger übernommen werden. Dazu kann etwa eine entsprechende Regelung zur Übernahme der Pflichten aus diesem Vertrag 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
101  Vgl. § 25 Abs. 1 Satz 1 EEG 2023; bei den Pilotwindanlagen beträgt der Zeitraum der finanziellen Förderung 20 Jahre zzgl. des Inbetriebnahmejahres (vgl. § 25 Abs. 1 Satz 2 EEG 

2023).  
102 Vgl. § 6 Abs. 4 Nr. 1 EEG 2023: „Vereinbarungen über Zuwendungen nach diesem Paragrafen […] dürfen bereits geschlossen werden […] vor der Genehmigung der Windenergiean-

lage nach dem Bundes Immissionsschutzgesetz.“ 
103 § 51a Abs. 1 EEG 2023. 
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im Vertrag zur Übertragung der Windenergieanlage(n) bzw. der bestehenden Rechte zwischen ursprünglichem Betreiber bzw. Vorha-
benträger und späterem Betreiber bzw. Vorhabenträger getroffen werden. 

In den bei der Veräußerung von Windenergieanlagen in der Praxis überwiegend üblichen sog. „share deals“, bei denen die Betreiber-
gesellschaft oder Teile davon veräußert wird, ist die Regelung allerdings nicht relevant, da die Betreibergesellschaft weiterhin die 
Windenergieanlagen betreibt und damit auch nach diesem Vertrag ohnehin verpflichtet bleibt. 

3.10 Zu § 9 „Veröffentlichung und Weitergabe des Vertrags, Datenschutz” 
Absatz 1 sieht ein Recht der Gemeinde zur Veröffentlichung des Vertrags vor. Dies wird auch in der Gesetzesbegründung zum Kabi-
nettsentwurf des § 36k EEG 2021 a.F. empfohlen.104 Das Recht der Veröffentlichung besteht nach Absatz 1 vorbehaltlich dessen, 
dass der Vertrag personenbezogene Daten enthält oder Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, die jeweils nicht mit veröffentlich wer-
den dürfen.  

Eine Veröffentlichung des Vertrags kann sinnvoll sein, um das Vertrauen in die vertragliche Vereinbarung zu stärken und damit das 
Ziel der Regelung zu befördern. Transparenz kann falschen Gerüchten über Inhalte der kommunalen Beteiligung vorbeugen und eine 
Mittelverwendung im Interesse der Öffentlichkeit unterstützen. In diesem Zusammenhang sieht die Gesetzesbegründung zum § 36k 
EEG 2021 a.F. vor, dass auch die Verwendung der von den Betreibern erhaltenen Mittel nach Möglichkeit öffentlich gemacht werden 
soll. 105 Dabei handelt es sich jedoch um eine Handlung, die nicht das Verhältnis zwischen Betreiber und Gemeinde betrifft und daher 
nicht Gegenstand des Vertrags ist. 

Eine gesetzliche Veröffentlichungspflicht besteht für den Vertrag nach Einschätzung des Arbeitskreises nicht generell. Allerdings kön-
nen besondere öffentlich-rechtliche Offenlegungspflichten nach landesrechtlichen Regelungen bestehen, insbesondere nach den 
Informationsfreiheitsgesetzen. Deshalb enthält Absatz 2 des Mustervertrags eine Klarstellung, dass sonstige Pflichten von dem ver-
traglichen Veröffentlichungsrecht unberührt bleiben.  

Absatz 3 gewährt dem Betreiber darüber hinaus das Recht, den Vertrag gegenüber dem Netzbetreiber offenzulegen. Dies kann zur 
Durchsetzung des Erstattungsanspruchs gegenüber dem Netzbetreiber erforderlich sein, wenn der Netzbetreiber einen Nachweis 
über das Bestehen einer vertraglichen Pflicht fordert. 

Absatz 4 enthält eine Klausel zur Erfüllung der datenschutzrechtlichen Pflichten bei der Abwicklung dieses Vertrags. Bei der Konzep-
tion des Vertrags wurde davon ausgegangen, dass die Vertragsparteien keine natürlichen Personen sind. In diesem Falle sind die 
Pflichten des Datenschutzes aus der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)106 nicht unmittelbar anwendbar, da grundsätzlich nur 
personenbezogene Daten, also die Daten natürlicher Personen, geschützt werden. Teilweise verarbeiten die Parteien bei der Ver-
tragsdurchführung gleichwohl personenbezogene Daten Dritter, die sie nicht unmittelbar bei diesen erheben. Dies ist insbesondere 
der Fall, wenn Mitarbeitende des Betreibers oder der Gemeinde als Kontakte im Vertrag benannt werden oder im Verlauf der Ver-
tragsabwicklung kommunizieren. Streng genommen ist auch in diesen Fällen die Partei, die die Daten verarbeitet, selbst zur Informa-
tion der betroffenen Person im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang verpflichtet (der Betreiber müsste bspw. die Mitarbeitende und 
Ansprechperson(en) bei der Gemeinde informieren). 107 Diese gesetzliche Informationspflicht kann vertraglich auf die andere Partei 
delegiert werden, weil diese regelmäßig den deutlich direkteren Zugang zu den Betroffenen hat. Verantwortlich für die Einhaltung der 
Informationspflicht108 bleibt aber die Partei, die die personenbezogenen Daten erhebt. Diese trägt deshalb auch das Risiko, dass die 
andere Partei die betroffenen Dritten tatsächlich informiert. 

3.11 Zu § 10 „Schlussbestimmungen” 
§ 10 enthält übliche Schlussbestimmungen. 

Bei der Konzeption des Mustervertrags wurde davon ausgegangen, dass keine der Vertragsparteien Verbraucher im Sinne des § 13 
BGB ist; deshalb wurde insbesondere kein Widerrufsrecht bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei 
Fernabsatzverträgen aufgenommen. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
104 Vgl. Gesetzesbegründung, BT-Drs. 19/23482, S. 113: „Aus Transparenzgesichtspunkten und zur Akzeptanzsteigerung bietet es sich an, dass die Gemeinde den mit dem Anlagenbe-

treiber geschlossenen Vertrag veröffentlicht; auch soll die Verwendung der Mittel nach Möglichkeit öffentlich gemacht werden.“ 
105 Vgl. Gesetzesbegründung, BT-Drs. 19/23482, S. 100. 
106 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates v. 27.04.2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum 

freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung). 
107 Aus Art. 13 bzw. 14 DS-GVO. 
108 Aus Art. 13 bzw. 14 DS-GVO. 

https://dserver.bundestag.de/btd/19/234/1923482.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/234/1923482.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE
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3.12 Zu § 11 „Anlagen” 
In § 11 des Mustervertrags werden die dem Vertrag beigefügten Anlagen aufgeführt. Diese sollten nach Ansicht des Arbeitskreises 
sicherheitshalber aufgrund des Schriftformerfordernisses fest mit dem Vertrag verbunden werden, damit sie in den Vertrag einbezo-
gen werden. Dies gilt auch für später hinzugefügte Anlagen. Es ist jedoch zu überlegen, ob eine andere Art des Vorgehens auch zuläs-
sig wäre. Um hier aber keine Risiken einzugehen, empfiehlt sich das vorgeschlagene Vorgehen. 

Der Mustervertrag und das Beiblatt sollen auf Grundlage der praktischen Erfahrungen aktualisiert und im Sinne des Normzwecks an-
gepasst werden. Hinweise dazu bitte an post@fa-wind-solar.de. 

  

mailto:post@fa-wind-solar.de
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Haftungshinweis 
Das Beiblatt wurde auf Basis abstrakter gesetzlicher Vorgaben, mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Da Feh-
ler jedoch nie auszuschließen sind und die Inhalte Änderungen unterliegen können, weisen wir auf Folgendes hin: Sowohl die Facha-
gentur Windenergie an Land e. V. als auch Becker Büttner Held Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater PartGmbB überneh-
men keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der in diesem Beiblatt bereitgestellten Informationen. Für 
Schäden materieller oder immaterieller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen oder durch die 
Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen unmittelbar oder mittelbar verursacht werden, ist sowohl eine Haftung der 
Fachagentur Windenergie an Land e. V. als auch von Becker Büttner Held Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater PartGmbB 
ausgeschlossen. Dieses Beiblatt kann unter keinem Gesichtspunkt die eigene individuelle Bewertung und die individuelle Rechtsbe-
ratung im Einzelfall ersetzen. Zu vielen der in diesem Beiblatt aufgeworfenen Rechtsfragen ist – soweit ersichtlich – keine Rechtspre-
chung ergangen, so dass die Ausführungen mit Rechtsunsicherheiten behaftet sind. 
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